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Was mir wichtig ist

Ja, so ist es in der KV Berlin 
– Aufgaben über Aufgaben, 
die zur Erledigung anstehen 
– und was machen wir: Wir 
streiten uns vor Gericht. 
Anstatt dass wir uns um 
die dringenden politischen 
Themen kümmern, werden 
Wahlen angefochten, wenn 
das Ergebnis nicht den 
eigenen Vorstellungen ent-
spricht. Das erste halbe Jahr 
der neuen Legislaturperiode 

ist um und wir führen zum dritten Mal Vorstandswahlen durch. 
Manchmal denke ich, das kann doch nicht wahr sein. 

Nicht einmal acht Wochen vor der Bundestagswahl kreisen wir 
um uns selbst. Das muss aufhören. 

Die Politik greift in nie dagewesener Weise in unsere Rechte als 
Selbstverwaltung ein. Sie fördert einerseits die Bildung großer 
Strukturen – MVZ – und verspricht den Bürgern – also ihren 
Wählern – andererseits, dass Haus- und Facharzt für jeden um 
die Ecke zu finden sein werden. Sie will bestimmen, wo Ärzte 
sich niederlassen, und greift dafür auf das Instrument einer 
kleinräumigen Planung auf Grundlage der Verwaltungsbezirke 
zurück. Und wenn dann behauptet wird, es sei nicht vorgese-
hen, den Patienten vorzuschreiben, zu welchem Arzt sie gehen 
müssen, dann kann ich zumindest das nicht glauben.

Wie die Hamburger Kollegen bereits bewiesen haben, gehen 
die Patienten zumindest in Großstädten freiwillig nicht die 

kürzesten Wege zum Arzt – sondern Praxen werden an Ein-
kaufszentren, in der Nähe von großen Verkehrsknotenpunkten 
oder der Arbeitsstelle aufgesucht. Dort wurde sogar gezeigt, 
dass Patienten an mehreren Praxen vorbeigehen, um zu „ihrer“ 
Praxis zu kommen. Wenn die Politiker nach den Wahlen die 
bezirksweise Planung durchsetzen wollen (?), müssen sie früher 
oder später die Patienten auch zwingen, innerhalb der Bezirke 
zum Arzt zu gehen.

Da wird populistisch Panik gemacht, dass es in Berlin unter-
versorgte Bezirke gibt und Patienten nicht mehr behandelt 
werden. Wenn man die Berliner Infrastruktur mit einem extrem 
gut ausgebauten Nahverkehrsnetz beachtet, muss kein Patient 
30 Minuten Fahrweg aufnehmen, um die nächstgelegene Praxis 
aufsuchen zu können. Wenn für das übrige Bundesgebiet gilt, 
dass ein Weg von 30 Minuten zu einer Arztpraxis zumutbar ist, 
muss dies für Berlin doch genauso gelten.

Also widmen wir uns in der KV Berlin den wirklich wichtigen 
Themen wie Bedarfsplanung und Notfallversorgung in unserer 
Stadt und hören endlich auf, uns selbst zu zerfleischen.

Ihre

Dr. med. Christiane Wessel
Vorsitzende der Vertreterversammlung
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Am 27. Juni 2017 war eine zehnköpfige 
Delegation der Prager Stadtverwaltung 
im Hause der KV Berlin zu Gast, um 
sich über deren Aufgaben im Rah-
men der ambulanten Versorgung in 
Deutschland zu informieren. Die Mitar-
beiterinnen aus Prag stellten zahlreiche 
Fragen und interessierten sich beson-
ders für Aspekte des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes, der Notfallversorgung 
sowie die verschiedenen Formen der 
Niederlassung. Für beide Seiten war 
der Besuch lehrreich und spannend. 
Auf dem Programm der Pragerinnen 
standen darüber hinaus Besuche beim 
Bundesministerium für Gesundheit 
und dem GKV-Spitzenverband. 

Die KV Berlin war beim diesjährigen 
Berliner Firmenlauf am 21. Juni 2017 
wieder mit dabei. Über 17.500 Teil-
nehmende gingen an den Start, um 
bei angenehmen Temperaturen und 
Sonnenschein knapp sechs Kilometer 
durch den Tiergarten zu laufen, zu 
walken oder zu skaten – oder auch im 
Rollstuhl zu fahren. Das tat im Team 
der KV Berlin Michael Stiegler, der in 
seiner Disziplin in 19 Minuten und 37 
Sekunden Platz 1 belegte. Der Firmen-
lauf konnte in seiner 16. Ausgabe einen 
neuen Teilnehmerrekord vermelden. 
Vorstandsmitglied Günter Scherer hat 
bereits angekündigt, dass auch 2018 
eine Teilnahme geplant sei. 

 „Die Sicherstellung ist eine der we-
sentlichen Aufgaben des KV-Systems. 
Und ich sage es und wiederhole mich 
gern: Wir KVen und die KBV stellen 
sicher!“ Dies bekräftigte der Vor-
standsvorsitzende KBV, Dr. Andreas 
Gassen, am Rande des Sicherstel-
lungskongresses Ende Juni in Berlin. 
Auf dem Kongress präsentierten sich 
die 17 Kassenärztlichen Vereinigungen 
mit Projekten, die in den jeweiligen 
Regionen beispielhaft illustrieren, 
wie Sicherstellung heute geht. Die KV 
Berlin war mit dem Berliner Projekt vor 
Ort, innerhalb dessen Bewohner von 
Pflegeeinrichtungen von niedergelasse-
nen Ärzten betreut werden. 

Seite 40

Anzeige
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Am 24. September 2017 wird der 
Deutsche Bundestag neu gewählt, 
beim Erscheinen dieses KV-Blattes 
befinden sich die Parteien mitten im 
Wahlkampf. Das KV-Blatt stellt die 
Positionen der Parteien zum Thema 
Gesundheit vor; dabei zitieren wir aus 
den Programmen, die die Parteien für 
den Wahlkampf beschlossen haben. 
Bei der Auswahl orientieren wir uns 
an den Umfragen zum Wahlverhalten 
und stellen jene Parteien vor, die 
mutmaßlich in den 19. Deutschen 
Bundestag (Legislatur von 2017 bis 
2021) einziehen werden.  

Seite 18-29
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„Fettstoffwechselstörungen – eine Langzeitbetrachtung“, 
KV-Blatt 07/17

Interessenkonflikte erklären!

Was soll der geneigte Leser davon halten, wenn sich von 5,5 Spal-
ten des Artikels 1,5 (fast 30 %) mit den neuen PCSK9-Hemmern 
befassen? Bei dieser Schwerpunktsetzung überrascht es natürlich 
nicht, dass potenzielle Risiken einer Dauermedikation mit diesen 
Präparaten und auch die immensen Kosten (arznei-telegramm 
2017; 48: 2 Mio. € pro verhindertes Ereignis!) nicht diskutiert 
werden. Aufgrund der sehr kurzen Nachbeobachtungszeit in der 
Fourier-Studie muss die Frage erlaubt sein, was extrem niedrige 
LDL-Werte unter Evolocumab langfristig gesundheitlich bedeuten. 
Darüber hinaus sieht die FDA in den vorliegenden Daten zu Aliro-
cumab ein potenzielles Signal für die Entwicklung eines Diabetes 
und hat als Zulassungsauflage die weitere Klärung in randomisier-
ten kontrollierten Langzeitstudien angeordnet.

Dagegen wird die gängige Statintherapie in nicht mal 0,5 Spalten 
abgehandelt. Nicht überraschend wird die CTT-Studie mit dem 
extrem niedrigen LDL-Zielwert von < 70 mg/dl angeführt. Nach 
dem arznei-telegramm lässt sich aus dieser Studie jedoch aus 
methodischen Gründen keine belastbare Aussage über die Validi-
tät des LDL als Surrogatparameter ableiten. Bei der o. g. Schwer-
punktsetzung überrascht ebenso wenig, dass die Autorin die 
„fire and forget“-Strategie keiner Erwähnung für würdig hält. Der 
Benefit einer fixen Standarddosierung, also ohne LDL-Titration, ist 
aber gut durch randomisierte Langzeitstudien gesichert.

Warum macht die KV-Blatt-Redaktion ihren Autoren eigentlich 
nicht zur Auflage, die jeweiligen Interessenkonflikte zu erklären?

Dr. med. Rolf Kühne, Arzt für Innere Medizin
Arzt für Allgemeinmedizin 

Naturheilverfahren/Akupunktur
10625 Berlin

Leserbriefe stellen Meinungsäußerungen dar, die sich nicht mit der Meinung von Redak-
tion oder Herausgeber decken müssen. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung 
von Leserbriefen vor. Soweit Dritte von Tatsachenbehauptungen betroffen sind, können 
diese – gemäß Presserecht – Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Auf den Abdruck 
des Absendernamens kann nur in Ausnahmefällen verzichtet werden.
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In Kürze

KV-Vertreterversammlung

Die nächsten mitgliederöffentlichen 
Vertreterversammlungen (VV) der 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 
Berlin nach der Sommerpause 
finden am

Donnerstag, 03. August 2017
Donnerstag, 14. September 2017
Donnerstag, 19. Oktober 2017
Donnerstag, 16. November 2017
Donnerstag, 07. Dezember 2017

um jeweils 20.00 Uhr im Haus der 
KV Berlin, Masurenallee 6 A, 14057 
Berlin-Charlottenburg, statt. Die 
Tagesordnung der Sitzungen kann 
zeitnah erfragt werden unter der 
Telefonnummer 310 03-355.

red

Wir verabschieden aus 
der KV Berlin:

Herr Dr. Christian Klotz war seit 
April 2013 in der KV-Blatt-Redaktion 
beschäftigt, zunächst als Volontär, 
die letzten zwei Jahre als Leitender 
Redakteur. 

Herr Wolfgang Pütz trat im Mai 2013 
in den Dienst der KV Berlin ein. Hier 
war er zunächst als Abteilungsleiter 
Arztregister/Zulassungsgremien 
und ab September 2014 als stellv. 
Hauptabteilungsleiter Sicherstellung 
tätig, ab Oktober 2014 dann als 
Hauptabteilungsleiter Bedarfspla-
nung/Zulassung.

Herr Dr. Klotz und Herr Pütz haben 
die KV Berlin im gegenseitigen 
Einvernehmen zum 30. Juni 2017 
verlassen. Die KV Berlin bedankt 
sich bei beiden für die Arbeit der 
letzten Jahre und wünscht ihnen für 
die Zukunft alles Gute.

kv berlin
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Honorarverhandlungen 
zwischen KV Berlin und 
Krankenkassen gescheitert

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) 
Berlin hat die Verhandlungen mit den 
Krankenkassenverbänden zum Hono-
rarvertrag für das Jahr 2017 nach einer 
gemeinsamen Sitzung am 10. Juli 2017 
für gescheitert erklärt. Ein solcher 
Honorarvertrag wird in jedem Jahr 
zwischen der KV und den Krankenkas-
senverbänden neu verhandelt.

Direkt nach Amtsantritt hatte der neu 
gewählte Vorstand die bereits in der 
vorherigen Amtsperiode begonnenen 
Verhandlungen fortgesetzt, allerdings 
mit anderen Vorstellungen: Der amtie-
rende Vorstand der KV Berlin vertritt 
die Ansicht, dass die höheren Kosten 
der Berliner Arztpraxen durch regiona-
le Punktwertzuschläge ausgeglichen 
werden müssen. Einen vergleichbaren 
Anspruch hat das Bundessozialgericht 

(BSG) am 10. Mai 2017 für die Ham-
burger Vertragsärzte und Vertrags- 
psychotherapeuten bereits bestätigt. 

Die Krankenkassen lehnen einen  
solchen regionalen Punktwertzuschlag 
für Berlin jedoch rigoros ab. Sie 
wollten von ihrem bisherigen Ange-
bot nicht abweichen: dieses sieht, 
wie bereits in den Vorjahren, neben 
den bundesweit vereinbarten Steige-
rungsraten (Morbiditätsrate, Orientie-
rungspunktwert) lediglich einen festen 
Einmalbetrag vor. 

Nach dem Scheitern der Verhandlun-
gen hat die KV Berlin das Landes- 
schiedsamt zur Feststellung des  
Honorarvertrages 2017 angerufen.

kv berlin
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Vorstandsvorsitzende und ihr Stellvertreter im Amt 
bestätigt, dritter Vorstand muss neu gewählt werden – 
Neuwahl am 3. August 2017

Das Sozialgericht Berlin hat in seiner 
Sitzung vom 05. Juli 2017 über die An-
fechtungsklage gegen die Vorstandswahl 
der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 
Berlin vom 11. Februar 2017 entschieden. 
Der Kläger hatte mittels einer Wahlan-
fechtungsklage die Feststellung begehrt, 
dass die Wahl sämtlicher Mitglieder des 
Vorstandes der KV Berlin ungültig sei. In 
der mündlichen Verhandlung hat er man-
gels hinreichender Aussichten auf Erfolg 
sein Begehren im Hinblick auf die Wahl 
des Vorstandsmitglieds, welches auf der 
Grundlage von Vorschlägen der Mitglieder 
der Vertreterversammlung zu wählen ist, 
die an der fachärztlichen Versorgung teil-
nehmen, nicht aufrechterhalten. Die Wahl 
von Frau Dr. Margret Stennes als Mitglied 
des Vorstandes der KV Berlin ist damit 
rechtskräftig. Entsprechendes gilt für die 
Wahl des Vorstandsmitglieds, welches 
auf der Grundlage von Vorschlägen der 
Mitglieder der Vertreterversammlung zu 
wählen ist, die an der hausärztlichen Ver-
sorgung teilnehmen. Für Herrn Dipl.-Med. 
Mathias Coordt, der inzwischen von 
seinem Amt zurückgetreten ist, wurde am 
18. Mai 2017 Herr Dr. Burkhard Ruppert 
nachgewählt. Auch diese Wahl ist rechts-
kräftig. Lediglich hinsichtlich der Wahl des 

dritten Vorstandsmitglieds Günter Scherer 
hat das Sozialgericht Berlin festgestellt, 
dass diese Wahl vom 11. Februar 2017 
ungültig ist. 

Nach Anfechtung der Vorstandswahl 
der KV Berlin ist eine schnelle Nachwahl 
geplant

Die Urteilsgründe dieser Entscheidung 
lagen zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe noch nicht vor. Prozessbeob-
achter hatten berichtet, dass es sich um 
eine sehr knappe Entscheidung gehandelt 
habe. Auch wenn das Urteil noch nicht 
rechtskräftig ist, ist vorgesehen, das Urteil 
des Sozialgerichts Berlin zu akzeptieren 
und bereits am 03. August 2017 das dritte 
Vorstandsmitglied nachzuwählen.

Dr. Christiane Wessel, Vorsitzende der Ver-
treterversammlung der KV Berlin, erklärte, 
dass sie bereits am 05. Juli bekräftigt habe, 
dass das Urteil noch nicht rechtskräftig 
und Herr Scherer weiterhin Mitglied im 
Vorstand sei. Um die Handlungsfähigkeit 
des Vorstandes weiterhin sicherzustellen, 
wolle die KV Berlin die Entscheidung 
des Sozialgerichtes Berlin trotz allem 
akzeptieren und schnell eine Nachwahl für 

das dritte Vorstandsmitglied durchführen. 
Hierzu habe sie kurzfristig zu einer Sitzung 
der Vertreterversammlung am 03. August 
2017 eingeladen. 

Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereini-
gung Berlin besteht aus drei Mitgliedern. 
Gewählt wird der Vorstand von einer 
40-köpfigen Vertreterversammlung. Die 
Vertreterversammlung wird alle sechs 
Jahre von den niedergelassenen Ärzten, 
Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten gewählt. Die neue Amtszeit hatte am 
01. Januar 2017 begonnen.

Über den Ausgang der Wahl wird das 
KV-Blatt in seiner Septemberausgabe be-
richten. Aktuell erfahren Sie das Ergebnis 
auch auf der Internetseite der KV Berlin im 
Nachgang der Vertreterversammlung.

Hintergrund: Gegen die Vorstandswahl im 
Februar hatte ein Mitglied der Vertreterver-
sammlung der KV Berlin, die den Vorstand 
wählt, geklagt (vgl. Pressemitteilung des So-
zialgerichts Berlin vom 14. März 2017 unter 
www.berlin.de > Gerichte > Sozialgericht > 
Presse > Pressemitteilungen > 2017). 

red

Anfechtungsklage gegen Vorstandswahl der KV Berlin entschieden: 

FREUNDE DER MEERE.
MACHEN SIE MIT.

www.stiftung-meeresschutz.org

Anzeige
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Förderung der Weiterbildung zum Facharzt für Kinder- 
und Jugendmedizin wird auch in Berlin möglich

Mit dem Inkrafttreten des GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetzes 2015 wurde das 
„Initiativprogramm Allgemeinmedizin 
– IPAM“ in das SGB V aufgenommen. 
Die neue Fördervereinbarung zwischen 
allen Akteuren im Gesundheitsbereich trat 
nach Anpassung an die neuen gesetzli-
chen Vorgaben zum 01.07.2016 in Kraft. 
Bundesweit werden seitdem 7.500 Stellen 
für Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt 
für Allgemeinmedizin gefördert. 

Neben der Allgemeinmedizin werden 
1.000 Stellen in weiteren Fächern geför-
dert. Welche Fächer das sind, legen die 
Kassenärztlichen Vereinigungen gemein-
sam mit den Krankenkassen vor Ort fest. 
So haben sie die Möglichkeit, Ärzte in den 
Fachgruppen weiterzubilden, die in der 
Region im ambulanten Bereich besonders 
benötigt werden.

Seit 01. Oktober 2016 wird im Bereich der 
KV Berlin die Weiterbildung der weiteren 

grundversorgenden Facharztgruppen der 
Augenheilkunde, Dermatologie, Frauen-
heilkunde, HNO und der Fachgruppe der 
Nervenheilkunde bzw. Neurologie und 
Psychiatrie gefördert.

Der Vorstand der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) Berlin hat nun anhand 
aktueller Zahlen neu geprüft, ob weitere 
Facharztgruppen die Voraussetzungen 
zur Förderung der Weiterbildung erfüllen. 
Im Ergebnis wurde im Einvernehmen 
mit den Krankenkassen beschlossen, die 
Fachgruppe der Kinder- und Jugendme-
diziner zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einzubeziehen.

Das bedeutet, dass zusätzlich zu den in 
Berlin bereits geförderten weiteren Fach-
gruppen auch niedergelassene Vertrags-
ärzte mit Weiterbildungsbefugnis für die 
Kinder- und Jugendmedizin künftig die 
Förderung der Beschäftigung eines Weiter-
bildungsassistenten beantragen können.

Insgesamt können 24 Monate im Rahmen 
der Weiterbildung zum Facharzt für Kin-
der- und Jugendmedizin im ambulanten 
Bereich absolviert und somit gefördert 
werden.

Die Förderung kann auch für die nach der 
Weiterbildungsordnung anrechenbaren 
12-monatigen ambulanten Weiterbildungs-
abschnitte in den Gebieten Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
oder im Fach Kinderchirurgie beantragt 
werden. 

Weiterhin sind 12-Monats-Abschnitte in 
den Schwerpunktweiterbildungen des 
Gebietes förderfähig.

Nähere Informationen werden kurzfristig 
von der KV Berlin bekanntgegeben.

kv berlin

Rechtsanwälte

Rankestraße 8
10789 Berlin
Telefon (030) 226 336-0
Telefax (030) 226 336-50
berlin@busse-miessen.de

Kontakt Berlin

Wir beraten und vertreten Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und 
Medizinische Versorgungszentren unter anderem zu folgenden Themen:

Dr
. j

ur
. J

ör
g 

Lo
ck

e

Uw
e 

Sc
ho

lz

Dr
. j

ur
. R

on
ny

 H
ild

eb
ra

nd
t

Se
ba

st
ia

n 
M

en
ke

, L
L.

M
.

Dr
. r

er
. m

ed
ic

. D
r. 

ju
r.

Si
m

on
 A

le
xa

nd
er

 L
üc

k

Uwe Scholz 
Fachanwalt für Medizin- und Arbeitsrecht

Sebastian Menke, LL.M.
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Dr. rer. medic. Dr. jur. 
Simon Alexander Lück 
Fachanwalt für Medizin- und Verwaltungsrecht

Dr. jur. Ronny Hildebrandt 
Fachanwalt für Medizinrecht

Dr. jur. Jörg Locke
Rechtsanwalt und Notar • Niederlassung, Praxiskauf/-abgabe, BAG-/MVZ-Gründung

• Zulassungs- und Ausschreibungsverfahren
• Gestaltung von Gesellschafts- und Kooperationsverträgen sowie  
 von Anstellungsverträgen
• Selektivverträge, ASV
• Honorar, RLV / QZV, Rückforderungen und Regresse
• Qualitäts-, Plausibilitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
• Disziplinarverfahren, Berufsrecht
• Individuelles und kollektives Arbeitsrecht
• Gesellschaftsrecht, Grundstücksrecht und Erbrecht
• General- und Vorsorgevollmachten

Anzeige
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Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der QS-
Kommissionen durch die Vertreterversammlung 
(VV) der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin 
in der Sitzung vom 22.06.2017

Mitglieder Stellvertreter

Wahl der Mitglieder und 
Stellvertreter der QS-Kom-
mission Aids/HIV. Es wer-
den vier Mitglieder gewählt, 
die Abstimmung erfolgt 
en bloc, das Ergebnis ist 
einstimmig.

Dr. Ivanka Krznaric

Uwe Hohaus-Gerdes, Dipl.-Med. 
Ulfhard Manthei, Dr. Christian Handrock, 
Dr. Heiko Jessen

Peter Kreckel

Dr. Bernd Arthur Hegemann

Dr. Stefan Dupke

Wahl der Mitglieder und 
Stellvertreter der QS-Kom-
mission Dialyse. Es werden 
vier Mitglieder gewählt, die 
Abstimmung erfolgt en bloc, 
das Ergebnis ist einstimmig.

Dr. Claudia Braun

Dr. Carsten Stumper, Dr. Kay Sacherer
Dr. Jürgen Paßfall

Prof. Ralph Schindler

Dr. Til Leimbach

Wahl der Mitglieder der 
QS-Kommission Rheu-
matologie. Es werden fünf 
Mitglieder gewählt, die 
Abstimmung erfolgt en bloc, 
das Ergebnis ist einstimmig.

Dr. Sascha Kaminski

Dr. Margit Simon

Anne Bruns

Dr. Andreas Pingsmann

Kirsten Karberg

Wahl der Mitglieder und 
Stellvertreter der QS-Kom-
mission Schlafapnoe. Es 
werden fünf Mitglieder 
gewählt, die Abstimmung 
erfolgt en bloc, das Ergebnis 
ist einstimmig.

Dr. Waleed Zaki

Dr. Peter Velling, M. Sebert, 
Harald Sudhoff, Dr. Warmuth, N. N.

Dr. Dieter Hagen Mahlo

Dr. Andrés de Roux

Dr. Harald Müller-Pawlowski

Dr. Jörg Eller

Wahl der Mitglieder und 
Stellvertreter der QS-Kom-
mission Schmerztherapie. 
Es werden sechs Mitglieder 
gewählt, die Abstimmung 
erfolgt en bloc, das Ergebnis 
ist einstimmig.

Dr. Thomas Turczynsky

Dr. Annette Carl, Dr. Klaus Thierse, 
Dr. Johannes Kowalski, Dr. Mohsen Lotfi, 
Dr. Jan-Peter Jansen

Dr. Dieter Immler

Dr. Jan Bek

Dr. Günther Kowalski

Dr. Daniel Peukert

Dr. Kai Hermanns 
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Mitglieder Stellvertreter

Wahl der Mitglieder und 
Stellvertreter der QS-Kom-
mission Sonografie/Ultra-
schall. Es werden fünfzehn 
Mitglieder gewählt, die 
Abstimmung erfolgt en 
bloc, das Ergebnis ist ein-
stimmig.

Dr. Jörg Osterhage

Dr. Mohsen Lotfi, Dr. Jan Bek, 
Dr. Marianne Ladleif, Prof. Mare Bloching, 
Dr. Ulrich Velhagen, Dr. Klaus-Peter Spies, 
Dr. Silke Halbhübner, Dr. Karsten Holland, 
Andrea Stiehl, Dr. Meike Engelsing, 
Dr. Renate Weinrich, Dr. Lutz Gogoll, 
Dr. Christoph Ewert, Dr. Stefan Skonietzky, 
Dr. Kirsten Kuhlmann, 
Dr. Katrin Trenkler-Kühling, Dr. Sven Hese, 
Dr. Sabine Krebs, Dr. Jörg Schäfer, 
Dr. Cornelius Rottacker, 
Dr. Klaus Westphal-Wiesener, 
Dr. Rafael Hardy, Dr. Frank König, 
Dipl.-Med. Norbert-Werner Schwarz, 
Dr. André Wierth, Dr. Ralf Kurth, 
Dipl.-Med. Thomas Schneider, 
Dr. Karl-Friedrich Pochhammer, 
Dr. Wolfram Singendonk, Dr. Julia Carp, 
Dr. Christoph Michel, Bernhard Feßler, 
Dr. Christian Köpcke, Dr. Ralf Saballus, 
Dr. Michael Witte, Dr. Thomas Boeckel, 
Dr. Raoul Hasert, Dipl.-Med. Ute Gutglück, 
Dr. Til Brand, Dr. Florian Wolkers, 
Dr. Carsten Seeland, Dr. Ulrich Beckmann, 
Dott. Nicolas Merke, Dr. Ralph Drochner

Dr. Stephan Beckmann

Dr. Grit Neisser

Dr. Renate Lerch

Dr. Jörg Schröder

Dr. Maria Manasterski

Dr. Jörg Langholz

Dr. Günther Schellinger

Dr. Claudio Freimark

Dr. Sybille Ackermann

Dr. Heiko Raude

Dr. Walter Stäblein

Dr. Hans-Martin Puchert

Dr. Frank Nauschütz

Dr. Iris Dötsch

Wahl der Mitglieder der 
QS-Kommission Substi-
tution. Es werden sechs 
Mitglieder gewählt, die 
Abstimmung erfolgt en 
bloc, das Ergebnis ist ein-
stimmig.

Doris Höpner

Norbert Elez Lyonn

Michael Janßen

Carmen Krüger

Maja Böhm

Neil MacLean

Wahl der Mitglieder und 
Stellvertreter der QS-Kom-
mission Zervix-Zytologie. 
Es werden fünf Mitglieder 
gewählt, die Abstimmung 
erfolgt en bloc, das Ergeb-
nis ist einstimmig.

Dr. Konrad Wagner

Dr. Jens Müller-Möhlis, Dr. Susanne 
Kloskowski

Dr. Sabine Krebs

Dr. Stefan Berger

Dr. Wiebke Freiesleben

Dr. Bahram Nadjari
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Wahl der Mitglieder resp. Stellvertreter der 
Ausschüsse durch die Vertreterversammlung (VV) 
der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin 
in der Sitzung vom 22.06.2017

Mitglieder Persönliche Stellvertreter

Wahl der persönlichen Stell-
vertreter für den Haushalts- 
und Finanzausschuss. Die 
Abstimmung geschieht en 
bloc, die Zustimmung er-
folgt mehrheitlich bei einer 
Enthaltung.

Dr. Skonietzki Dr. Thomas Stavermann

Dr. Ganzel Dr. Ralph Drochner

Herr Matthes Anne Springer

Herr Lacher Daniel Cornely

Dr. Bohle Eva-Maria Schweitzer-Köhn

Dr. Hampel Dr. Bettina Gaber

Herr Schwochow Karl-Friedrich Schulze

Nachwahl eines Mitglieds 
für den Ausschuss für Vor-
standsangelegenheiten (in 
Nachfolge von Dr. Burkhard 
Ruppert). Die Zustimmung 
erfolgt mehrheitlich bei 
einer Gegenstimme.

Holger Röblitz

Nachwahl eines Mit-
glieds für den beratenden 
Fachausschuss Hausärzte 
(in Nachfolge von Dr. 
Burkhard Ruppert). Der 
vorgeschlagene Kandidat 
Holger Röblitz tritt vor der 
Wahl von seinem Amt als 
bereits gewählter persönli-
cher Stellvertreter zurück. 
Die Abstimmung geschieht 
geheim, die Zustimmung 
erfolgt mehrheitlich mit 
29 Ja-Stimmen bei 7 
Nein-Stimmen.

Holger Röblitz

Wahl des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Be-
schwerdeausschusses. Die 
Zustimmung erfolgt mehr-
heitlich mit 26 Ja-Stimmen, 
bei einer Gegenstimme und 
10 Enthaltungen.

Guido Spohn
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Verdacht auf Rezepterschleichung II

Ein niedergelassener Hausarzt aus dem 
Bezirk Steglitz hat sich mit der Meldung 
eines Verdachts auf versuchte Rezepter-
schleichung an die KV Berlin gewandt. 
In seiner Praxis sei ein Patient ohne Ge-
sundheitskarte oder Personaldokument, 
dafür mit einem Versicherungsnachweis 

der DAK vorstellig geworden. Er legte 
den Entlassungsbericht einer psychia-
trischen Klinik, der ihn als 25 Jahre alt 
auswies, vor; dieser Brief empfahl die 
ambulante Therapie einer zuvor stationär 
behandelten Angststörung mit Queti-
apin, Flunitrazepam, Pregabalin und 

Zopiclon. Dem Hausarzt erschien besag-
ter Arztbrief, der dem KV-Blatt in Kopie 
vorliegt, als gefälscht, sodass er dem Pa-
tienten die gewünschten Präparate nicht 
verschrieb. Um erhöhte Aufmerksamkeit 
wird gebeten.

red

Verdacht auf Rezepterschleichung I

Eine im Berliner Bezirk Pankow nie-
dergelassene Hausärztin ist mit der 
Meldung eines Verdachts auf versuchte 
Rezepterschleichung an die KV Berlin 
herangetreten. So sei ein in Pankow 
wohnender Patient, 27 Jahre alt, mit 
bayerischem Dialekt sprechend, in ihre 

Sprechstunde gekommen, um ein Re-
zept über Tilidin zu erhalten. Er gab an, 
infolge einer Fraktur Rippenschmerzen 
links zu verspüren, ohne einen entspre-
chenden Befund vorlegen zu können; er 
fügte hinzu, in Bayern eine einschlägige 
Verordnung ohne Probleme erhalten zu 

haben. Nach Angaben der Ärztin wurde 
der Patient auch in anderen Praxen mit 
dem gleichen Anliegen vorstellig. Um 
erhöhte Aufmerksamkeit wird gebeten.

red

Mitglieder

Neuwahl der KV-Mitarbeiter 
im Beschwerdeausschuss. 
Die Zustimmung erfolgt 
einstimmig.

Günter Scherer

Margaret Schneider

Norbert Schein

Nadin Erdmann

Marcus Lorenz

Tobias Lindner

Jessica Schendel

Adrian Binder

Thomas Müller
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Erhöhung der Leistungsvergütung um 12 Prozent

Leider wurde keine Einigung mit den Kran-
kenkassen über eine Anpassung der Vergü-
tung für die Erst- und Folgedokumentation 
an den jährlichen Orientierungspunktwert 
erzielt. Die Vertragspartner wollen über 
diese Frage und die Frage der Weiterent-
wicklung der diabetologischen Schwer-
punktversorgung im kommenden Jahr 
weiter verhandeln.

Nach Aussage des Gesundheitsberichts 
Diabetes 2017 nimmt die Prävalenz der Er-
krankten an Diabetes mellitus in Deutsch-
land kontinuierlich zu. Der Großteil ist an 
Typ-2-Diabetes erkrankt, welcher nach wie 
vor viele Jahre zu spät festgestellt wird. 
Zusätzlich ist von einer hohen Dunkelziffer 
auszugehen. In Berlin leben ca. 172.000 
Menschen mit einer diagnostizierten 
Diabeteserkrankung, die am Disease-Ma-
nagement-Programm (DMP) teilnehmen. 
Für die Betreuung der Patienten stehen ca. 
2.000 Ärzte, darunter ca. 110 diabetologisch 
qualifizierte Fachärzte, zur Verfügung.

Zum 01.07.2017 traten für das Vertragsge-
biet Berlin die neuen Verträge zur Behand-
lung von Patienten mit Diabetes mellitus 
Typ 2 im Rahmen des DMP in Kraft. In den 
Verträgen wurden neben erweiterten Ver-
sorgungsinhalten und Schulungsprogram-
men auch erhöhte Vergütungen vereinbart. 

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

Schulungen
Die Vergütung der bisher abrechenbaren 
Diabetes-Schulungen wird um 10 bis 35 
Prozent und für die Hypertonie-Schulun-
gen um 53 Prozent erhöht. Die Erhöhung 
führt zu einer Annäherung an die Ver-
gütungen in anderen KV-Bezirken und 
berücksichtigt den Umstand, dass der 
Praxis Kosten für dieses Angebot entste-
hen (durch entsprechend qualifiziertes 
Personal).

Es sind keine Mindestgruppengrößen 
mehr gefordert, so dass auch Einzelschu-
lungen möglich sind. 

Erforderliche Nachschulungen sind nach 
3 Jahren nach erfolgter Erstschulung ab-
rechenbar. Diese Schulungen müssen mit 
dem Zusatz „N“ gekennzeichnet sein. Ein 
Antrag bei der Gemeinsamen Einrichtung 
ist nicht mehr zu stellen. Dennoch muss 
eine Nachschulung begründet sein.

Prozessmanagementpauschale
Die Prozessmanagementpauschale wurde 
von 40 auf 44 Euro erhöht. In die Erhöhung 
sind die neuen Aspekte in der Versorgung 
des Diabetes mellitus Typ 2 eingeflossen, 
d.h. die Mehrleistungen wie z.B. Medika-
tionsmanagement und Fußinspektionen, 
das Erheben und Kontrollieren weiterer 
Parameter und die Beratung der Raucher 
sind teilweise berücksichtigt. Der letztge-
nannte Bereich wird wie die Behandlung 
des Diabetischen Fußsyndroms in weitere 
Vertragsverhandlungen geführt. 

Betreuungspauschalen des diabetologisch 
qualifizierten Versorgungssektors
Die Betreuungspauschalen werden um  
9 bzw. 13 Prozent erhöht. Des Weiteren 
wird es einen Zuschlag für die Ziffern 
99131 und 99132 in Höhe von 30 Euro 
geben, wenn der Patient mit einer Über-
weisung des koordinierenden Arztes in 
die diabetologische Schwerpunktpraxis 
kommt. Insbesondere die Kostenstruktur 
der Schwerpunktpraxen findet mit der 
Erhöhung und Neuordnung erst einmal 
Berücksichtigung.

Augenarztpauschale
Wird ein Patient zur Funduskopie überwie-
sen, erhält der untersuchende Augenarzt 
eine Pauschale (SNR 99130) in Höhe von 
5,00 Euro je Versichertem und je Krank-
heitsfall. Die bisher geltende Quotenrege-

lung, nach der mindestens 70 Prozent der 
betroffenen Versicherten die Untersuchung 
in Anspruch nehmen mussten, entfällt. 
Damit wird die Vergütung ein wenig leis-
tungsorientierter.

Neben den Versorgungsinhalten und den 
erhöhten Vergütungspauschalen haben 
sich einige Kriterien in der Dokumentation 
verändert bzw. erweitert. Neu sind die 
Angaben zu bereits erhaltenen Schulungen 
des Patienten vor der Einschreibung in das 
DMP sowie die veränderten Angaben zum 
Fußstatus. Des Weiteren wurde ein Aus-
tausch der Teilnahme- und Einwilligungs-
erklärung und der Patienteninformation 
vorgenommen. 

Mit diesem Ergebnis hat die KV Berlin 
zwar aufgeholt, aber zu anderen KV-Bezir-
ken noch nicht aufgeschlossen. Der nächs-
te Schritt wird sein, insbesondere für die 
Erst- und Folgedokumentation nach vielen 
Jahren eine Vergütungserhöhung, die der 
Entwicklung des Orientierungspunktwertes 
entspricht, zu erwirken. 

Ferner sollen Verträge für die Betreuung 
von Patienten mit Gestationsdiabetes und 
Diabetischem Fußsyndrom außerhalb der 
Disease-Management-Programme verein-
bart werden, ebenso das Thema Raucher-
beratung / Tabakentwöhnung.

Die am DMP Diabetes mellitus Typ 2 
teilnehmenden Ärzte wurden per Rund-
schreiben informiert. Wegen der komple-
xen administrativen Aufgaben wurde auch 
für das Praxispersonal eine Information 
bereitgestellt. 

Mehr Informationen zu den Verträgen 
finden Sie auf der Homepage der KV Berlin 
(www.kvberlin.de).

kv berlin

Neue Verträge zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms 
Diabetes mellitus Typ 2 zwischen Krankenkassen und KV Berlin verhandelt:
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Absage an kleinräumige Bedarfsplanung

In der Vertreterversammlung am  
22. Juni 2017 hielten die VV-Vorsitzende  
Dr. Christiane Wessel und Vorstandsmit-
glied Günter Scherer in ihren Berichten 
einen bunten Strauß an aktuellen, teils 
,stacheligen‘ Themen bereit.

Die Vorsitzende der Vertreterversamm-
lung (VV), Dr. Christiane Wessel, berich-
tete, dass sie und die drei Vorstandsmit-
glieder der Kassenärztlichen Vereinigung 
(KV) Berlin am 16. Juni 2017 nach 
Hamburg gereist waren, um sich mit dem 
dortigen KV-Vorstand über ebenso zent-
rale wie brisante Themen auszutauschen 
– Bedarfsplanung und Notversorgung. 
Treffen dieser Art zwischen den beiden 
großen Stadtstaaten-KVen sollen künftig 
wiederholt werden. Wessel zeigte sich 
beeindruckt, dass es in Hamburg gelinge, 
mit lediglich vier VV-Sitzungen pro Jahr 
auszukommen. Die KV Berlin, so ihr Fazit 
in der bereits sechsten Sitzung des Gre-
miums seit Januar dieses Jahres, könne 
diesbezüglich „von der KV Hamburg nur 
lernen“. 

Finanzierung von zusätzlichen Arztstellen 
für Bezirke nicht solide darstellbar

Im Mittelpunkt der Ausführungen von 
Vorstandsmitglied Günter Scherer stand 
das Ansinnen der Bezirke Neukölln 
und Lichtenberg nach Errichtung von 
MVZ in kommunaler Trägerschaft. Die 
Gesundheitsstadträte der beiden Bezirke 
hatten wenige Tage zuvor bei einem 
Pressetermin eine Studie zur ambulanten 
ärztlichen Versorgung vor Ort und einen 
Forderungskatalog vorgestellt, unter 
anderem bezüglich einer kleinräumigen 
Bedarfsplanung, bei der die Bezirke 
mitentscheiden wollten. Scherer erteilte in 
der Vertreterversammlung einer solchen 
kleinräumigen Planung eine klare Absage. 
Berlin sei und bleibe ein Planungsbezirk. 

Die Finanzierung der von den Bezirken 
geforderten zusätzlichen Arztstellen sei 
völlig offen und nicht solide darstellbar. 
Allerdings wachse der Druck von außen, 
kleinräumiger zu planen. Im Rahmen der 
Diskussion über die Bedarfsplanung gebe 
es daher von den Krankenkassen den 
Wunsch, den „Letter of intent“ (LOI)1 des 
Gemeinsamen Landesgremiums verbind-
lich in den Bedarfsplan aufzunehmen. 
Dazu signalisierte Scherer Gesprächs- 
bereitschaft unter der Bedingung, dass 
dann ebenso verbindlich in den Bedarfs-
plan aufgenommen werde, unter welchen 
Gesichtspunkten eine Praxis als versor-
gungsrelevant definiert werde und auch 
in gut versorgten Gebieten nachbesetzt 
werden könne.

Die Mitglieder der VV stimmten dem 
Vorstand in seiner ablehnenden Haltung 

zu einer kleinräumigen Bedarfsplanung 
zu. Dr. Matthias Lohaus, Facharzt für 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde aus Mitte, 
erklärte, es käme einer Sprengung der 
Selbstverwaltung gleich, wenn „auf einen 
gefühlten Bedarf seitens der Patienten“ 
mit der Schaffung zusätzlicher Arztstel-
len durch die Politik mit Steuergeldern 
reagiert werde. Scherer betonte, dass 
die Einigkeit zwischen Vorstand und 
Vertreterversammlung in diesem Punkt 
dem Vorstand in den Verhandlungen den 
Rücken stärke. 

Vor Beginn des Vorstandsberichts war der 
erstmals erstellte und mittlerweile veröf-
fentlichte Honorarbericht der KV Berlin 
an die VV-Mitglieder verteilt worden (vgl. 
Titelthema KV-Blatt 07/2017). 

red

Forderungen aus Neukölln und Lichtenberg 

SPEZIALISTEN FÜR HEILBERUFE  

Schumannstraße 18  10117 Berlin
Telefon 030 206298-6  Fax 030 206298-89
www.meyer-koering.de

Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB 

RECHT RUND UM DIE MEDIZIN *
* Wolf Constantin Bartha
 Fachanwalt für Medizinrecht

* Dr. Christopher Liebscher, LL.M.
 Fachanwalt für Arbeitsrecht
 Fachanwalt für Medizinrecht 

* Torsten von der Embse
 Fachanwalt für Medizinrecht

* Dr. Sebastian Thieme
 Fachanwalt für Medizinrecht

* Dr. Reiner Schäfer-Gölz
 Fachanwalt für Medizinrecht,
 Of Counsel

* Jörg Robbers
 Rechtsanwalt, Of Counsel

Anzeige

1 Im LOI war 2013 die Verabredung von KV, Krankenkassen und Senatsverwaltung festgehalten worden, 
auf eine bessere Verteilung der Ärzte im Bezirksvergleich einzuwirken. Umzüge von Arztsitzen sollte der 
Zulassungsausschuss, so der Wille der Beteiligten, nur noch in schlechter versorgte Bezirke innerhalb der 
jeweiligen Fachgruppe genehmigen.
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KBV-Chef Gassen: Sicherstellung ist sicher
Woche der ambulanten Versorgung

„Die Sicherstellung ist eine der wesent- 
lichen Aufgaben des KV-Systems. Und 
ich sage es und wiederhole mich gern: 
Wir KVen und die KBV stellen sicher!“ 
Dies bekräftigte der Vorstandsvorsitzen-
de der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV), Dr. Andreas Gassen, am 
Rande des Sicherstellungskongresses 
Ende Juni in Berlin. Auf dem Kongress 
wurden die Leistungsfähigkeit und die 
Perspektiven der ambulanten Versor-
gung detailliert diskutiert.

Auf dem Sicherstellungskongress, der 
während der Woche der ambulanten 
Versorgung stattfand, präsentierten sich 
die 17 Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) mit Projekten, die in den jewei-
ligen Regionen beispielhaft illustrieren, 
wie Sicherstellung heute geht. Die KV 
Berlin war mit dem Berliner Projekt vor 
Ort, innerhalb dessen Bewohner von 
Pflegeeinrichtungen von niedergelasse-
nen Ärzten betreut werden (siehe hierzu 
auch KV-Blatt 01/17). Die Bewohner 
profitieren, da sie eine feste ärztliche 
Bezugsperson haben, umgekehrt erhal-
ten Ärzte und Pflegekräfte einen guten 
Überblick über die diagnostische und 
therapeutische Situation der Patienten. 
Auch lassen sich mit diesem Modell 
Krankenhausaufenthalte und damit 
verbundene Wechsel der gewohnten 
Umgebung signifikant reduzieren.

Ambulant vor stationär

Für KBV-Chef Gassen ist dies ein Bei- 
spiel von vielen für die Stärke des 
ambulanten Versorgungssektors. Hier 
werde nicht nur ein durch eine jahrelan-
ge Arzt-/Patient-Beziehung bedingtes 

Vertrauensverhältnis realisiert, auch 
ökonomische Gründe sprächen für die 
Maxime „ambulant vor stationär“:  
So koste die ambulante Versorgung pro 
Patient in der Praxis im Schnitt 475,- € 
jährlich, während die stationäre Versor-
gung sich auf durchschnittlich 4.239,- € 
belaufe. Dabei betonte Gassen, dass 
es der KBV nicht darum gehe, Versor-
gungsstandorte zu schließen, sondern 
vielmehr darum, überzählige Kranken-
haus-Betten zu streichen: „Die meisten 
Standorte sollen ja möglichst erhalten 
bleiben, nur eben nicht als Krankenhäu-
ser. Es sind viele andere Versorgungsfor-
men möglich: Praxiskliniken, MVZ oder 
Facharztzentren mit kurzstationären 
Einheiten.“ Hier regte er einen Ausbau 
des Belegarztwesens an.

kbv/red
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KBV-Chef Dr. Andreas Gassen (links) und 
KBV-Pressesprecher Dr. Roland Stahl im 
Gespräch mit Journalisten.

Neuberechnung der Leistungsobergrenzen (LOG) im Job- 
sharing nach Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie 

Auf Grundlage der geänderten Vorgaben 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie hat die 
Kassenärztliche Vereinigung Berlin die 
LOG im Jobsharing neuberechnet. In 
seiner Sitzung am 14.07.2017 hat der 
Zulassungsausschuss für Ärzte und 
Psychotherapeuten die neuberechneten 
Leistungsobergrenzen für Praxen, die 

nach Änderung der Bedarfsplanungs- 
Richtlinie unter Vorbehalt ein Jobsharing 
mit auf Grundlage der alten Fassung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie berechne-
ten LOG begonnen haben, festgestellt. 
Ebenso hat der Ausschuss in dieser 
Sitzung die neuberechneten LOG für 
Praxen festgestellt, die das beantragte 

Jobsharing erst nach der erfolgten  
Neuberechnung beginnen. Die dies- 
bezüglichen Beschlüsse sind den  
jeweiligen Praxen unmittelbar im  
Nachgang der Sitzung zugestellt  
worden.

kv berlin



Nachrichten 17KV-Blatt  08.2017

Für einen funktionierenden „Grenzverkehr“ zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung

Erstmalig hat die Zeitung „Der Tages-
spiegel“ Mitte Juli ein Forum veranstaltet, 
welches Berliner Vertragsärzten und  
-psychotherapeuten einen intensiven, 
aber zeitökonomisch fachlichen Aus-
tausch mit den Kliniken ermöglichen  
wollte. Der Kongress „Die besten  
Chefärzte“ versammelte dazu die  
40 Leiter der Krankenhäuser, die nach 
einer Umfrage u.a. unter den Niedergelas-
senen für spezifische stationäre Behand-
lungen empfehlenswert sein sollen. Für 
die politischen Keynotes zur Eröffnung 
waren die Berliner Gesundheitssenatorin 
Dilek Kolat und die KV-Vorstandsvorsit-
zende Dr. Margret Stennes geladen. 

Frau Dr. Stennes skizzierte in ihrem 
Vortrag die Voraussetzungen für einen 
funktionierenden „Grenzverkehr“ 
zwischen den Sektoren, ausgehend von 
der These, dass sowohl für ambulant als 
auch stationär tätige Ärzte die qualitativ 
hochwertige Versorgung der Patienten 
oberstes Ziel sei. Eine wesentliche Rolle 
für die Zusammenarbeit spielten die 
Anerkennung der Unterschiede und spe-
zifischen Angebote sowie das Wissen um 
die Belange des anderen Sektors, betonte 
sie. Die überwiegende Krankheitslast 
trage dabei durch die langfristige und 
kontinuierliche Behandlung von Patienten 
epidemiologisch gesehen die ambulante 
Versorgung, insbesondere vor dem Hin-
tergrund chronischer Erkrankungen und 

einer älter werdenden, multimorbiden 
Bevölkerung. Zu den knapp 600 Millionen 
Behandlungsfällen und etwa einer Milli-
arde Patientenkontakten im Jahr komme 
noch der Sicherstellungsauftrag inklusive 
des Rettungsdienstes. 

„Flatrate-Mentalität“ ist Fehlentwicklung

Nicht auffangen könnten die niederge-
lassenen Kolleginnen und Kollegen aber 
die Veränderungen sozialer Strukturen 
und die steigende Inanspruchnahme 
ärztlicher Leistungen durch die Entwick-
lung einer „Flatrate-Mentalität“. Der 
Haltung der Politik zum Thema der in 
Berlin überproportional in Anspruch 
genommenen Notfallzentralen der Kran-
kenhäuser, die Frau Kolat vorher in ihrer 
auf den stationären Sektor fokussierten 
Keynote ebenfalls ausführte, widersprach 
Frau Dr. Stennes: Das System müsse sich 
nicht der „Abstimmung mit den Füßen“ 
anpassen, stattdessen solle diese Fehl-
entwicklung wieder in den richtigen und 
finanzierbaren Rahmen gerückt werden. 
Die KV werde dafür das Ihrige tun: den 
Bereitschaftsdienst weiterentwickeln 
sowie die bundesweite Rufnummer 116117 
stärken und eine intelligente Patienten- 
triage für diese entwickeln.  

Abschließend appellierte Stennes an die 
Politik, nicht allein den Ärzten zuzumu-
ten, die Versicherten mit der unangeneh-

men Wahrheit der Grenzen des aktuell 
solidarisch ausgerichteten Gesundheits-
systems zu konfrontieren. Die Debatte 
einer Verteilung der Finanzmittel über die 
Sektoren sei, genauso wie das Auffangen 
sozialer Veränderungen, eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Das Aufheben 
der Sektoren-Grenzen sei allerdings nicht 
zielführend, denn jeder Sektor halte einen 
jeweils spezifischen Versorgungsanteil 
bereit, der durch den anderen nicht über-
nommen werden könne.

red

Keynote von Dr. Stennes auf Ärztekongress
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Dr. Margret Stennes hielt eine Keynote 
beim Ärztekongress des Tagesspiegels.

Entlassmanagement

Die zwischen GKV-Spitzenverband, 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung 
und Deutscher Krankenhausgesellschaft 
in einem Rahmenvertrag festgesetzten 
Details zum Entlassmanagement sind 

nicht wie ursprünglich geplant zum 
1. Juli 2017 in Kraft getreten, sondern 
gelten voraussichtlich ab 1. Oktober 
2017. Damit sind auch die bestehenden 
Regelungen der G-BA-Richtlinien (Arz-

neimittel-, Heilmittel-Richtlinie usw.) 
nach wie vor noch nicht umsetzbar. 
Die KV Berlin informiert Sie, sobald es 
Neuerungen gibt.

red
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Die Positionen der Parteien 
zum Thema Gesundheit

Bundestagswahl 2017

Am 24. September 2017 wird der 19. Deutsche 
Bundestag gewählt, zum Datum des Erscheinens 
dieses KV-Blattes befinden sich die Parteien 
mitten im Wahlkampf. Das KV-Blatt stellt die 
Positionen der Parteien zum Thema Gesundheit 
vor; dabei zitieren wir aus den Programmen, 
die die Parteien für den Wahlkampf beschlos-
sen haben. Bei der Auswahl der vorgestellten 
Parteien orientieren wir uns an den langfristigen 
Umfragen zum Wahlverhalten und stellen jene 
Parteien vor, die mutmaßlich in den 19. Deut-
schen Bundestag (Legislatur von 2017 bis 2021) 
einziehen werden. Das sind zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt die CDU, die SPD, die FDP, die LINKE, 
die Grünen und die AfD. 

Mit dieser Auswahl möchte die Redaktion des 
KV-Blattes keinesfalls eine Wahlempfehlung 
abgeben, vielmehr das zu erwartende politische 
Spektrum im nächsten Bundestag entlang des 
Themas Gesundheit abbilden. Wir haben die 
Programme der Parteien nach den Punkten (a) 
Ambulante Medizin, (b) Stationäre Medizin, (c) 
Krankenversicherung, (d) Digitalisierung, (e) 
Versorgung allgemein und (f ) Arzneimittel und 
Pflege gesichtet, hinzu kommen jeweils eine 
Präambel und ein Alleinstellungsmerkmal. So 
werden die Absichten und Vorhaben der Parteien 
vergleichbar, eine Wahlentscheidung anhand un-
terschiedlicher Positionen zum Thema Gesund-
heit wird möglich.

red
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Aus dem Wahlprogramm der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands (CDU)

Präambel

Deutschland hat eines der besten Ge-
sundheitswesen der Welt. Wir werden 
sicherstellen, dass Menschen im Falle 
von Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder 
bei einem Unfall auch zukünftig eine 
gute medizinische und pflegerische 
Versorgung erhalten – unabhängig von 
ihrem Einkommen und Wohnort. Die 
Freiheit der Arzt- und Krankenhaus-
wahl und ein Wettbewerb unter den 
Krankenkassen und -versicherungen 
ermöglichen den Patientinnen und Pa-
tienten die Auswahl nach Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Versorgung.

Ambulante Medizin

Wir garantieren eine gute ärztliche 
Versorgung im ländlichen Raum. (…) 
Modernste Assistenzsysteme werden 
Menschen im Alltag von schweren 
Tätigkeiten entlasten und in vielfäl-
tiger Weise unterstützen. Das kann 
gerade für ältere Menschen besonders 
wichtig sein und ihnen dabei helfen, 
länger als bisher selbstständig in ihrer 
vertrauten Umgebung zu bleiben. (…) 
Mit dem Innovationsfonds fördern wir 
zukunftsweisende Versorgungsformen. 
Ziel ist es dabei, die Regelversorgung 
grundlegend weiterzuentwickeln durch 
eine bessere Verzahnung der Versor-
gung durch niedergelassene Ärzte und 
Krankenhäuser sowie eine verstärkte 
Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Facharztrichtungen und Berufs- 
gruppen.

Stationäre Medizin

Um weiterhin hervorragende medizini-
sche und pflegerische Qualität anbie-
ten, Notfälle kostendeckend behandeln 
und die Krankenhaushygiene stärken 

zu können, brauchen Krankenhäuser 
eine auskömmliche Finanzierung. Wir 
wollen daher eine Berücksichtigung 
der Preisentwicklung bei der Kranken-
hausvergütung, vor allem einen vollen 
Ausgleich der Tarifsteigerung. (…) Auf 
der Grundlage unserer Krankenhaus- 
reform werden wir eine gut erreichbare 
Krankenhausversorgung in der Fläche 
sichern und die Zusammenarbeit mit 
spezialisierten Kliniken und Universi-
tätskliniken weiter verstärken. Damit 
bringen wir medizinischen Fortschritt 
noch schneller in die Versorgung im 
gesamten Land.

Krankenversicherung

Die Freiheit der Arztwahl und der 
Wettbewerb unter Krankenkassen und 
-versicherungen ermöglichen den 
Patientinnen und Patienten die Auswahl 
nach Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
Versorgung. Aufgabe der Politik bleibt 
es, faire Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen. (…) Unser Gesundheitswesen 
hat sich mit der freiberuflichen Ärzte-
schaft, seiner Selbstverwaltung und 
mit seinen gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherungen bewährt. Die 
Einführung einer sogenannten Bürger-
versicherung lehnen wir ab.

Digitalisierung

Die Möglichkeiten der Digitalisierung 
im Gesundheitswesen werden wir ent-
schlossen nutzen. Das E-Health-Gesetz 
ist dazu ein erster wichtiger Schritt: Wir 
sichern den Schutz höchstpersönlicher 
Daten und geben Patientinnen und 
Patienten zukünftig die Möglichkeit, 
wesentliche Gesundheitsinformationen 
den behandelnden Ärzten zur Verfü-
gung zu stellen. Das kommt allen zugu-
te und kann Leben retten. (…) Weltweit 

wird daran gearbeitet, die Digitalisie-
rung immer besser für die Gesundheit 
der Menschen zu nutzen. Ziel ist es, 
mehr über Krankheitsursachen zu 
lernen und damit auch schwere Erkran-
kungen früher zu erkennen und besser 
sowie gezielter behandeln zu können. 
Durch den Einsatz von Telemedizin 
wird es einfacher, qualitativ hochwertige 
medizinische Versorgung für immer 
mehr Menschen unabhängig von ihrem 
Wohnort zugänglich zu machen.

Versorgung allgemein

Uns leitet das Interesse der Patientin-
nen und Patienten: Auf sie persönlich 
werden wir die Versorgung noch stärker 
zuschneiden. Durch eine bessere 
Vernetzung aller an der Versorgung Be-
teiligten werden wir dafür sorgen, dass 
aus vielen guten medizinischen und 
pflegerischen Einzelleistungen stets 
auch eine gute Mannschaftsleistung 
wird. Gerade die Versorgung älterer, 
oft mehrfach und chronisch erkrankter 
Menschen, schwer erkrankter Kinder 
und psychisch Kranker erfordert dies.
 
Arzneimittel und Pflege

Die Versorgung durch ein ortsnahes 
Apothekenangebot werden wir sichern, 
indem wir den Versandhandel mit 
verschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln verbieten. (…) Wir wollen noch 
mehr Menschen für eine Tätigkeit im 
Gesundheitswesen gewinnen. Nach 
der Modernisierung der Ausbildung 
in den Pflegeberufen gilt es, sowohl in 
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unseren Krankenhäusern als auch der 
Altenpflege die Arbeitsbedingungen 
unserer Pflegekräfte weiter zu verbes-
sern. Die auf den Weg gebrachten Ver-
besserungen bei der Personalausstat-
tung werden wir daher entschlossen 
umsetzen. (…) Mit einer umfassen-
den Reform der Pflegeversicherung 
haben wir Demenzkranken endlich 
einen gleichberechtigten Zugang zu 
allen Leistungen eröffnet und verstär-

ken insbesondere die Unterstützung 
am Beginn einer Pflegebedürftigkeit. 
Dadurch stärken wir die pflegenden 
Angehörigen. Diesen Weg gehen wir 
weiter. (…) Kinder pflegebedürftiger 
Eltern und sonstiger Angehöriger, zu 
deren Unterhalt sie verpflichtet sind, 
wollen wir besser vor einer Überfor-
derung schützen. Ein Rückgriff auf 
Kinder soll erst ab einem Einkommen 
von 100.000 Euro erfolgen.

Alleinstellungsmerkmal

Wir werden den „Masterplan  
Medizinstudium 2020“ zügig  
verwirklichen. Dazu gehören eine  
Stärkung der Allgemeinmedizin  
und des wissenschaftsorientierten 
Arbeitens ebenso wie eine Studien-
platzvergabe, die neben der Abitur- 
note weitere Eignungskriterien  
berücksichtigt.

Aus dem Wahlprogramm der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands (SPD)

Präambel

Gute Gesundheitsversorgung darf 
nicht vom Einkommen und nicht vom 
Wohnort abhängen. In City-Lage oder 
attraktiven Bezirken ist gute und bar-
rierefreie medizinische Versorgung oft 
Standard. Wir wollen, dass das auch für 
ländliche und strukturschwache Regio-
nen wie auch für Stadtteile mit sozialen 
Problemen gilt. Dazu schaffen wir eine 
integrierte Bedarfsplanung der gesam-
ten medizinischen Versorgung. Die Vor-
beugung von Krankheiten (Prävention) 
und die Rehabilitation beispielsweise 
nach einer schweren Erkrankung müs-
sen im Rahmen dieser Planung gestärkt 
und auch die Pflege einbezogen werden.

Ambulante Medizin

Wir brauchen darüber hinaus mehr 
Hausärztinnen und Hausärzte als heute, 
denn sie sind die erste Anlaufstelle im 
Krankheitsfall. (…) Die Kompetenz der 
Apothekerinnen und Apotheker muss in 

die Versorgungsstrukturen effizient mit 
eingebunden werden.

Stationäre Medizin

Wir wollen die Notfallversorgung 
verändern, um den Zugang für alle 
sicherzustellen. Wir setzen uns für mehr 
und besser bezahltes Pflegepersonal in 
Krankenhäusern ein. Deshalb wollen wir 
verbindliche Personalstandards umset-
zen. Eine gute und sichere Versorgung 
für Patientinnen und Patienten gibt es 
nur mit ausreichend Personal. (…) Wich-
tig ist auch, mehr Geld für notwendige 
Investitionen in Krankenhäuser zur 
Verfügung zu stellen. Denn die Finanzie-
rungslücke ist groß und kann von den 
Ländern alleine nicht mehr geschlossen 
werden.

Krankenversicherung

Wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger 
auf die gleiche Weise versichern. Ziel 
ist die paritätische Bürgerversicherung. 

Paritätisch bedeutet: Arbeitgeber und 
Versicherte werden wieder den gleichen 
Anteil am gesamten Versicherungsbei-
trag zahlen. Daher schaffen wir den ein-
seitigen Zusatzbeitrag der Versicherten 
ab. Alle erstmalig und bislang gesetzlich 
Versicherten werden wir automatisch 
in die Bürgerversicherung aufnehmen. 
Dazu zählen auch Beamtinnen und 
Beamte, für die in der Bürgerversiche-
rung ein beihilfefähiger Tarif geschaf-
fen wird. Die öffentlichen Arbeitgeber ▶
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können wählen, ob sie für gesetzlich 
versicherte Beamtinnen und Beamte 
einen Arbeitgeberbeitrag zahlen oder 
wie bisher über die Beihilfe einen Anteil 
der Behandlungskosten direkt überneh-
men. Bisher Privatversicherte können 
wählen, ob sie in die Bürgerversiche-
rung wechseln möchten. Die gesetzliche 
Krankenversicherung machen wir für 
Selbstständige mit geringem Einkom-
men günstiger. (…) Mit der Bürgerver-
sicherung schaffen wir eine einheitliche 
Honorarordnung für Ärztinnen und 
Ärzte. Bislang werden Privatpatientin-
nen und -patienten oftmals bevorzugt, 
da ihre Behandlung höher vergütet wird. 
Das werden wir beenden. 

Digitalisierung

Die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen werden wir konsequent voran-
bringen. So kann etwa die Telemedizin 
Versorgungsstrukturen gerade in 
weniger besiedelten Bereichen entschei-
dend verbessern oder erst ermöglichen 
und die elektronische Patientenakte 
die Partizipation und Selbstbestim-
mung der Patientinnen und Patienten, 

Versicherten und ihrer Angehörigen 
und einen bruchfreien sektorübergrei-
fenden Behandlungsprozess sichern. 
Wir beschleunigen den Ausbau in allen 
Bereichen und unterstützen Innovation. 
Grundlage bleibt für uns eine verlässli-
che einheitliche Telematikinfrastruktur, 
die ein beispielloses Schutzniveau der 
sensiblen Daten sichert. Wir sorgen für 
schnelle Bereitstellung und stetige Wei-
terentwicklung. Dabei steht für uns im 
Fokus, dass Patientinnen und Patienten 
die Hoheit über ihre Daten haben und 
freiwillig und eigenständig über Zugang 
und Weitergabe entscheiden können.

Versorgung allgemein

Neben stadtplanerischen Maßnahmen 
zur Verringerung der Schadstoffbelas-
tung gehören dazu auch eine Unterstüt-
zung der Kommunen bei der Schaffung 
einer bewegungsfreundlichen Umwelt, 
insbesondere für Kinder, und der Sicher-
stellung einer gesünderen Ernährung in 
Kitas, Schulen und anderen Ganztages-
einrichtungen, einschließlich der dazu 
notwendigen Personalressourcen. Es 
sind vor allem Menschen mit geringem 

Einkommen, die unter Umweltbelastun-
gen leiden und in den Städten beson-
ders stark Lärm und Luftverschmutzung 
ausgesetzt sind. Wir setzen uns für eine 
Stärkung des öffentlichen Gesundheits-
dienstes ein. 

Arzneimittel und Pflege

Wir wollen, dass medizinische Neuerun-
gen schnell und zu fairen Preisen vom 
ersten Tag an verfügbar sind. Deutsch-
land liegt im europäischen Vergleich bei 
den Arzneimittelpreisen in der Spitzen-
gruppe. Sie dürfen in einem solidarisch 
finanzierten System aber nicht nur vom 
Markt bestimmt werden, sondern müs-
sen auch ethisch vertretbar sein. (…) 
Der Pflegeberuf muss gerecht bezahlt, 
flexibler wahrnehmbar und mit mehr 
Aufstiegschancen versehen werden. Wir 
werden die aktuellen Arbeitsbedingun-
gen von Pflegehilfskräften und -fachkräf-
ten diskutieren und konkrete Vorschläge 
zur Verbesserung der Attraktivität des 
Pflegeberufes erarbeiten. Wir brauchen 
bessere Arbeitsbedingungen in der 
Pflege und einen leichteren Zugang zu 
Ausbildung und Studium. Das Pflege- 
berufegesetz ist dazu ein wichtiger 
Beitrag. Gut ausgebildete Pflegekräfte 
sorgen für eine kultur- und geschlechter-
sensible Pflege.

Alleinstellungsmerkmal

Wir werden Patientenrechte stärken und 
einen Patientenentschädigungsfonds 
als Stiftung des Bundes schaffen. Der 
Fonds unterstützt Patientinnen und 
Patienten bei Behandlungsfehlern, 
wenn haftungsrechtliche Systeme nicht 
greifen. Die Vertretung von Patientinnen 
und Patienten beziehungsweise Versi-
cherten in allen Gremien muss gestärkt 
werden.

Fortsetzung von Seite 21

Anzeige
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Aus dem Wahlprogramm der Freien 
Demokratischen Partei (FDP) 

Präambel

Das Recht auf selbstbestimmte Ent- 
scheidungen hat nicht nur für die  
Sonnenseiten des Lebens zu gelten.  
In Notfällen oder Krankheit ist die  
Möglichkeit, frei zu entscheiden,  
besonders wichtig. Kaum etwas ist  
in Deutschland jedoch so durch- 
reguliert wie unser Gesundheitssystem. 
Enge Vorgaben rücken den Menschen 
aus dem Mittelpunkt heraus. Ein  
Dickicht aus Vorschriften schränkt  
die eigene Entscheidung ein. Stellen  
wir die Menschen wieder in den  
Mittelpunkt!

Ambulante Medizin

Wir Freie Demokraten wollen, dass die 
ambulante ärztliche Versorgung und die 
Niederlassung in eigener Praxis mit Über-
nahme einer langfristigen, wohnortnahen 
Verantwortung für die Patientenver-
sorgung wieder an Attraktivität gewin-
nen. Die niedergelassenen Haus- und 
Fachärzte bilden die Basis der flächende-
ckenden und hochwertigen ambulanten 
ärztlichen Versorgung in unserem Land. 
Besonders die demografische Entwick-
lung und die Zunahme des Anteils älterer 
Menschen erfordern ein gutes Angebot in 
diesem Bereich. Die ambulante ärztliche 
Versorgung und die Orientierung auf die 
häusliche Umgebung erleichtern zudem 
die Einbeziehung der Pflege und weiterer 
Gesundheitsberufe. Hier steht der Patient 
im Mittelpunkt. Zentralisierte Versor-
gungsformen haben sich bisher nur punk-
tuell als praktikabel erwiesen. Die gesetz-
lichen Vergütungsregelungen erschweren 
es derzeit, Behandlungsmethoden aus 
dem Krankenhaus in den ambulanten 
Sektor zu überführen. Die dafür notwen-
digen Verfahren in der Selbstverwaltung 
müssen beschleunigt werden. 

Stationäre Medizin

Wir Freie Demokraten fordern, dass die 
Bundesländer ihrer Verantwortung für 
die Krankenhäuser wieder nachkom-
men. Der Investitionsstau ist erheblich: 
Großstädte und Gebäude werden seit 
Jahren nicht ausreichend finanziert. 
Deshalb werden Krankenhäuser häufig 
gezwungen, Gelder ihres Zweckes zu 
entfremden, die für medizinische und 
pflegerische Leistungen am Patienten 
vorgesehen und notwendig sind. (…) 
Außerdem muss es zu einer sinnvollen 
Profil- und Zentrenbildung bei den Kran-
kenhäusern kommen. Die Notfallver-
sorgung muss flächendeckend erhalten 
bleiben. Ökonomische Fehlanreize im 
Fallpauschalen-System sind zu besei-
tigen: Ergebnisqualität und Innovation 
sollen besser honoriert werden.

Krankenversicherung

Wir Freie Demokraten stehen für 
Eigenverantwortung und Solidarität 
im Gesundheitssystem, in dem die 
Wahlfreiheit des Versicherten durch 
Kassenvielfalt gewährleistet ist. Dazu 
setzen wir uns neben einer starken 
privaten Krankenversicherung (PKV) 
auch für eine freiheitliche gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) ein. Einer 
als „Bürgerversicherung“ getarnten 
staatlichen Zwangskasse erteilen wir 
eine klare Absage. (…) Die Versicherun-
gen sollen miteinander in fairem und 
transparentem Wettbewerb stehen. Um 
das zu gewährleisten, sind die Effizienz 
und der Verteilungsmechanismus des 
Gesundheitsfonds rasch und gründlich 
zu überprüfen, um entstandene Markt-
verzerrungen und Ungerechtigkeiten zu 
beseitigen. Vor allem ist der morbidi-
tätsorientierte Risikostrukturausgleich 
(MorbiRSA), auf dessen Basis die Vertei-

lung der Gelder aus dem Gesundheits-
fonds an die einzelnen Krankenkassen 
vorgenommen wird, auf eine manipula-
tionssichere Basis zu stellen. 

Digitalisierung

Wir Freie Demokraten setzen uns für 
den weiteren Ausbau digitaler Gesund-
heitsdienstleistungen und für verbesser-
te Rahmenbedingungen für eine sichere 
Digitalisierung des Gesundheitssystems 
ein, die sich an den Bürgerinnen und 
Bürgern als dessen Nutzerinnen und 
Nutzer orientiert. Denn digitale Dienst-
leistungen sorgen für ein effizienteres, 
schnelleres und sichereres Gesundheits-
system. Sogenannte E-Health-Systeme, 
bei denen relevante Daten gesammelt 
und nutzbar gemacht werden, bieten 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ver-
besserungen im Gesundheitswesen ein-
zuführen. Diese Systeme ermöglichen 
bei einer dezentralen Speicherung beim 
und in der Verfügungsgewalt des jeweili-
gen Bürgers und der jeweiligen Bürgerin 
den schnellen Zugriff im Notfall, soweit 
dies auch von den Patientinnen und 
Patienten gepflegt und gewünscht wird. 
Zum Dienst am Menschen gehört auch 
der Schutz seiner Daten. 

Versorgung allgemein

Wir Freie Demokraten wollen die Budge-
tierung im Gesundheitswesen abschaf-
fen. Sie hat zu einer Unterfinanzierung 
der medizinischen Versorgung sowie zu ▶
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einem Ausbluten der gesundheitlichen 
Versorgung in den ländlichen Regionen 
und sozialen Brennpunkten geführt. 
Derzeit leisten die Bürgerinnen und 
Bürger Zusatzbeiträge, ohne damit 
direkt Einfluss auf Art und Qualität der 
Behandlung nehmen zu können. Gleich-
zeitig werden ihnen Untersuchungen 
und Therapien durch Budgetierung und 
versteckte Zwangsrationierung vorent-
halten. 

Arzneimittel und Pflege

Wir Freie Demokraten wollen die 
flächendeckende Versorgung mit re-
zeptpflichtigen Arzneimitteln rund um 

die Uhr sowie die qualifizierte Beratung 
von Patientinnen und Patienten erhal-
ten. Wir setzen uns für faire Rahmen-
bedingungen zwischen inländischen 
Apotheken und in- und ausländischen 
Versandapotheken ein und möchten 
die inhabergeführten Apotheken in 
Deutschland stärken. Ein pauschales 
Versandhandelsverbot von rezeptpflich-
tigen Arzneimitteln lehnen wir ab, denn 
jede Patientin und jeder Patient sollte 
die Wahlfreiheit haben, von wem er sein 
rezeptpflichtiges Arzneimittel bezieht. 
(…) Wir Freie Demokraten fordern mehr 
gesellschaftliche Wertschätzung und 
Würdigung der professionellen Pflege. 
Pflegende tragen große Verantwortung, 

sind fachlich qualifiziert und sind kör-
perlich und psychisch stark gefordert. 
Das muss sich in der Vergütung ihrer 
Arbeit widerspiegeln. Damit fördern wir 
die Attraktivität des Berufes. 

Alleinstellungsmerkmal

Wir Freie Demokraten fordern eine 
kontrollierte Freigabe von Cannabis. 
(…) Wenn Cannabis dabei ähnlich wie 
Zigaretten besteuert wird, können 
jährlich bis zu einer Milliarde Euro zu-
sätzlich eingenommen werden. Dieses 
zusätzliche Geld soll für Prävention, 
Suchtbehandlung und Beratung einge-
setzt werden.

Fortsetzung von Seite 23
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Aus dem Wahlprogramm 
der Partei DIE LINKE

Präambel

Wir wollen ein solidarisches, gerechtes 
und barrierefreies Gesundheitssystem, 
in dem die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten im Mittelpunkt 
steht. Gesundheit darf nicht weiter zu 
einem Markt verkommen, auf dem die 
Profite mehr zählen als die Menschen: 
Statt immer weiter zu privatisieren, 
muss das Gesundheitssystem als Teil 
des Sozialstaats öffentlich organisiert 
werden. Die Ökonomisierung des Ge-
sundheitswesens steht nicht nur einer 
guten Versorgung, sondern auch guten 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
entgegen.

Ambulante Medizin

DIE LINKE tritt für eine gute, flächen-
deckende, barrierefreie und bedarfsge-
rechte gesundheitliche Versorgung in 
Stadt und Land ein. Dafür wollen wir 
die Arztsitze gleichmäßiger verteilen. 
Ein entscheidender Hebel ist dabei der 
Abbau von Überversorgung. (…) Neue 
Versorgungsformen wie Patientinnen- 
und Patientenbusse, Gemeinschafts- 
und Teilzeitpraxen oder medizinische 
Versorgungszentren in öffentlicher 
Hand können die Arbeit im ländlichen 
Raum für junge Medizinerinnen und 
Mediziner und nichtärztliches Fach-
personal attraktiver machen und somit 
garantieren, dass angestellte Allge-
mein- und Fachärzte auch in Teilzeit-
stellen arbeiten können. Polikliniken 
sollen mittelfristig zu einem Rückgrat 
der ambulanten Versorgung werden. 
Denn sie gewährleisten nicht nur eine 
hochwertige, interdisziplinäre Behand-
lung, sondern bieten auch die von 
vielen jungen Ärztinnen und Ärzten 
gewünschten flexiblen und familienge-
rechten Arbeitsbedingungen.

Stationäre Medizin

Seit Anfang der 1990er Jahre werden 
Krankenhäuser zu Wirtschaftsunterneh-
men nach Kriterien des Marktes und des 
Wettbewerbs umgebaut. Viele wurden 
privatisiert. Es geht oft nur noch um 
Kosteneinsparung und Gewinnmaximie-
rung. In den Krankenhäusern herrscht 
Pflegenotstand – es fehlen mindes-
tens 162.000 Stellen, darunter 100.000 
Pflegekräfte. (…) Wir unterstützen die 
Forderungen der Gewerkschaften nach 
Besetzung der fehlenden Stellen im 
gesamten Bereich der Krankenhäuser 
sowie nach Rücknahme von Ausglie-
derungen und Privatisierungen (etwa 
der Küchen- und Reinigungsdienstleis-
tungen). (…) Krankenhäuser sind Teil 
des Sozialstaates. Ihr Zweck ist nicht 
die Gewinnmaximierung, sondern die 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevöl-
kerung mit notwendigen stationären 
Leistungen. 

Krankenversicherung

Wir wollen, dass alle in Deutschland 
lebenden Menschen Mitglied der 
Solidarischen Gesundheitsversicherung 
werden, auch die derzeit Privatver- 
sicherten. Alle – auch Beamtinnen 
und Beamte, Abgeordnete und Selbst-
ständige – zahlen entsprechend ihrem 
gesamten Einkommen ein. Alle erhalten 
eine gleichermaßen hochwertige medizi-
nische Versorgung – ohne Zuzahlungen 
und Zusatzbeiträge, paritätisch von 
Arbeitgebern und Beschäftigten finan-
ziert. (…) So kann der Beitragssatz von 
derzeit durchschnittlich 15,7 Prozent 
(2017) dauerhaft auf unter zwölf Prozent 
abgesenkt werden, ohne Leistungen zu 
kürzen. Im Gegenteil: Alle medizinisch 
notwendigen Leistungen werden wieder 
von der Krankenkasse bezahlt. Dabei 

wird der allergrößte Teil der Bevölke-
rung durch dieses Konzept finanziell 
entlastet, auch viele Selbstständige und 
Rentnerinnen und Rentner. Arbeitgeber 
und Versicherte zahlen jeweils die Hälf-
te, also dann weniger als sechs Prozent. 
Die private Vollversicherung wird damit 
abgeschafft. 

Digitalisierung

Daten, die mit der elektronischen Ge-
sundheitskarte erhoben werden, dürfen 
nicht zentral gespeichert oder online 
weitergegeben werden. Eine Einsicht 
Dritter in die dezentralen Datenspeicher 
ohne Zustimmung der Versicherten 
muss verboten bleiben.

Versorgung allgemein

Die Gestaltung eines lebenswerten 
Umfelds, gute Arbeit, gute Wohn- und 
Lernbedingungen und soziale Gerech-
tigkeit tragen maßgeblich zu Gesund-
heit bei. LINKE Gesundheitspolitik 
bezieht alle Politikbereiche ein, denn 
nur so kann der Teufelskreis aus Armut 
und Krankheit durchbrochen werden. 
DIE LINKE tritt für eine Gesundheits-
versorgung ein, die hohe Qualität und 
Menschlichkeit miteinander verbindet. 
Das Gesundheitssystem ist für viele 
Menschen kaum durchschaubar. Es ist 
schwer, die eigenen Rechte in Erfah-
rung zu bringen, und noch schwerer, 
sie gegen Krankenkassen, Ärztinnen 
und Ärzte oder Krankenhäuser durch-
zusetzen. Der finanzielle Druck bringt 
alle Beteiligten zwangsläufig dazu, 
ihren eigenen Vorteil immer öfter vor ▶
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die Interessen der Patientinnen und 
Patienten zu stellen. 

Arzneimittel und Pflege

Wir wollen den heilberuflichen Cha-
rakter des Apothekerberufs stärken. 
Deswegen lehnen wir Apothekenketten, 
erst recht in der Hand von Aktienge-
sellschaften, ab. Den Versandhandel 
mit Arzneimitteln wollen wir so weit 
wie möglich begrenzen und damit die 
persönliche Beratung und die wohn-

ortnahe Versorgung stärken. (…) Für 
DIE LINKE ist Arzneimittelforschung 
eine öffentliche Aufgabe. Patente für 
Arzneimittel und Heilverfahren müssen 
abgeschafft werden. (…) Als Schutz 
gegen Lohndumping muss der Pflege- 
mindestlohn sofort auf 14,50 Euro 
erhöht und auf weitere Tätigkeitsberei-
che in der Pflege ausgedehnt werden. 
Verstöße gegen den Pflegemindestlohn 
müssen sanktioniert werden. Die tarif-
liche Vergütung von Pflegefachkräften 
muss bundeseinheitlich als allgemein-

verbindlich erklärt werden. 
Keine Pflegefachkraft sollte unter  
3.000 Euro (in Vollzeit) verdienen.
 
Alleinstellungsmerkmal

Rabattverträge, Kassen-Ausschrei- 
bungen, z. B. bei Hilfsmitteln, und  
viele andere Selektiv-Verträge wollen 
wir abschaffen. Sie sind nicht trans- 
parent und gefährden die Versor- 
gungsqualität sowie die Anbieter- 
vielfalt. 

Aus dem Wahlprogramm 
von Bündnis 90/Die Grünen

Präambel

Gesund bleiben, auch im Alter würdig und 
selbstbestimmt leben, bis zuletzt. Einen 
Platz in der Gesellschaft finden: All das 
schaffen wir nicht allein. Nur zusammen 
und solidarisch können wir einander so-
ziale Sicherheit geben, uns bei Krankheit, 
Armut oder Verlust des Arbeitsplatzes 
gegenseitig zur Seite stehen. Unser Ziel: 
Alle Bürger*innen sollen gegen die großen 
Risiken des Lebens gut abgesichert sein 
– zu fairen und gerechten Bedingungen. 
Unsere sozialen Sicherungssysteme leis-
ten viel, gerade auch im internationalen 
Vergleich. Aber wir müssen dafür sorgen, 
dass der Sozialstaat sein Versprechen auf 
Sicherheit auch in Zukunft noch einlösen 
kann und dass es dabei gerecht zugeht.

Ambulante Medizin

Die Patient*innen gehören in den Mittel-
punkt, an ihren Bedürfnissen muss sich 

die Versorgung ausrichten. Wir wollen 
eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe 
Versorgung unabhängig von Alter, Ein-
kommen, Geschlecht, Herkunft und Be-
hinderung sicherstellen, regionale Über- 
und Unterversorgung gleichermaßen 
korrigieren. Um zum Beispiel auch dünner 
besiedelte Regionen besser zu versorgen, 
brauchen Kommunen und Regionen mehr 
Einfluss und sollten innovative Lösungen, 
wie die Gründung von lokalen Gesund-
heitszentren, vorantreiben. Stationäre und 
ambulante Versorgung sind stark vonei-
nander getrennt, was viele Nachteile für 
Patient*innen hat. Wir wollen eine bessere 
Vernetzung, Koordination und Zusam-
menarbeit aller im Gesundheitswesen und 
eine gemeinsame Planung ambulanter 
und stationärer Leistungen.

Stationäre Medizin

Es bedarf zusätzlicher Ausbildungsplätze 
für die Gesundheitsberufe an Hochschu-

len und Universitäten, auch für Ärzt*in-
nen. Zur Finanzierung müssen Bund 
und Länder zusammenarbeiten. Viele 
Krankenhäuser leiden unter Finanzie-
rungsproblemen. Universitätskliniken 
benötigen aufgrund der spezialisierten 
Patient*innenversorgung eine solidere 
Vergütung. Wir wollen in allen Regionen 
eine bedarfsgerechte stationäre Versor-
gung sicherstellen. Mit einer Reform 
wollen wir Qualität verbessern, Fehlanrei-
zen zur Leistungsausdehnung entgegen-
wirken und die Investitionsfinanzierung 
auf die Schultern von Ländern und 
Krankenkassen verteilt neu aufstellen. 

Fortsetzung von Seite 25



Titelthema 27KV-Blatt  08.2017

Die Notfallversorgung in Deutschland 
wollen wir reformieren, damit Patient*in-
nen adäquat versorgt werden. 

Krankenversicherung

Wir wollen eine gerecht finanzierte 
Bürger*innenversicherung im Gesund-
heits- und Pflegesystem. Alle zahlen dort 
ein, auch Beamt*innen, Selbständige, 
Unternehmer*innen und Abgeordnete 
werden einbezogen. Alle werden bei der 
Ärzt*in auf dem gleichen hohen Niveau 
behandelt. Das Zwei-Klassen-System, 
in dem Privatpatient*innen bevorzugt 
werden, hat ein Ende. Neben Löhnen 
und Gehältern werden auch auf Kapi-
taleinkünfte Beiträge erhoben. Bei den 
Löhnen zahlen Arbeitgeber*innen und 
Arbeitnehmer*innen wieder jeweils die 
Hälfte des Beitrages und die pau-
schalen Zusatzbeiträge werden abge-
schafft. Dabei werden wir Freibeträge 
auf Zinseinkünfte einführen. So wird 
Gesundheit und Pflege fair finanziert und 
die Finanzierungsgrundlage erweitert. 
Bürger*innen erhalten endlich echte 
Wahlfreiheit: Alle Krankenversicherungen 
bieten künftig die Bürger*innenversiche-

rung an und konkurrieren über die Höhe 
des Beitrages, über den Service, das 
zusätzliche Leistungsangebot und vor 
allem die Qualität.
 
Digitalisierung

Die Digitalisierung kann im Gesund-
heitswesen vieles verbessern, etwa für 
chronisch Kranke. Patient*innen brau-
chen dabei selbstbestimmten Zugang zu 
ihren Daten und einen höchstmöglichen 
Datenschutz. Alle Patient*innen sollen 
einen Anspruch auf eine sichere und 
vernetzte elektronische Patient*innen- 
akte erhalten. 

Versorgung allgemein

Unser Ziel ist eine Primärversorgung, 
in der insbesondere Haus- und Kinder-
ärzt*innen sowie Angehörige weiterer 
Gesundheitsberufe auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten. Deshalb setzen wir 
uns auch für eine stärkere interdisziplinä-
re Ausbildung und eine Aufwertung der 
Allgemeinmedizin ein. Wir sollten aber 
nicht erst handeln, wenn die Krankheit 
schon da ist. Das Gesundheitswesen 

muss Gesundheit besser fördern: Von 
der Kindertagesstätte über die Schule bis 
zum Arbeitsleben und dem Leben im Al-
ter sollte ein gesundes Leben ermöglicht 
und unterstützt werden. Geschlechts-
spezifische Aspekte müssen in unserem 
Gesundheitswesen stärkere Beachtung 
finden.
 
Arzneimittel und Pflege

Gute Versorgung erfordert ausreichen- 
des Personal. Dazu setzen wir uns für 
bundesweit verbindliche Bemessungs- 
instrumente bei den Personalbesetzun-
gen in der Pflege ein. Dadurch wird die 
Arbeit wieder attraktiver. Ebensolche 
Regelungen braucht es in der Altenpflege. 
Um die Qualität der Versorgung zu ver-
bessern, streben wir auch bei Berufsgrup-
pen wie Hebammen und Entbindungs-
pfleger im Krankenhaus Regelungen für 
eine ausreichende Personalbesetzung 
an. (…) Menschen, die Verwandte oder 
Freundinnen und Freunde pflegen, wollen 
wir darüber hinaus besser unterstützen. 
Dafür schlagen wir die dreimonatige 
PflegeZeit Plus und jährlich zehn Tage für 
akute Notsituationen vor. Pflegende erhal- ▶
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ten eine Lohnersatzleistung und werden 
von der Arbeit freigestellt. Pfleger*innen 
müssen besser bezahlt werden. 

Alleinstellungsmerkmal

Wir setzen uns für einen zeitgemä-
ßen Umgang mit HIV ein. Das heißt 

für uns umfassende Aufklärung und 
passgenaue Prävention sowie frühe 
Diagnose, Therapie und Unterstüt-
zung statt Stigmatisierung und 
Ausgrenzung. Dazu gehört auch, 
das Potential der medikamentösen 
Prophylaxe gegen HIV zu nutzen, 
allgemein PrEP (Präexpositionspro-

phylaxe) genannt. Studien über  
u.a. die Folgen des Langzeitge-
brauchs, die Resistenzentwicklung 
und weitere gesundheitliche Aus- 
wirkungen sind notwendig. Wir  
wollen den zielgruppengenauen  
Einsatz und die entsprechende 
Finanzierung prüfen.

Aus dem Wahlprogramm der 
Alternative für Deutschland (AfD)

Präambel

Die Gesundheitspolitik in Deutschland 
steht angesichts der demografischen Ent-
wicklungen vor großen Herausforderun-
gen. Die Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung für alle Bürger in Stadt und 
Land gehört zu den Grundpfeilern des 
modernen Sozialstaates. Wir setzen uns 
für eine leistungsfähige, flächendeckende 
und möglichst wohnortnahe medizinische 
Versorgung für alle Bürger ein – im ambu-
lanten wie im stationären Bereich.

Ambulante Medizin

Die Arztsitze sind zwischen Stadt und 
Land ungleich verteilt. Niederlassungen 
auf dem Land sind häufig nicht attraktiv. 
Wir wollen dazu beitragen, es für Ärzte at-
traktiver zu machen, sich wieder vermehrt 
auf dem Land niederzulassen. Auch die 
Kommunen und Landkreise sowie die 
Bundesländer sind gefordert, Anreize 
zu schaffen. (…) Durch das flächende-
ckende Angebot eines Hausarztsystems 
sollen ambulante Behandlungen besser 
koordiniert und Doppeluntersuchungen 
vermieden werden. Das Kostenbewusst-

sein und die Eigenverantwortlichkeit des 
Bürgers sollen gestärkt werden. Die freie 
Arztwahl muss sichergestellt sein. (…) Die 
Ambulanzen der Krankenhäuser sollen 
durch die Einrichtung von Portal-Praxen 
entlastet werden. Aufgrund von teilweise 
langen Wartezeiten im ambulanten Be-
reich werden die Notfallambulanzen der 
Krankenhäuser mit einer zunehmenden 
Anzahl von unkritischen Behandlungs-
fällen überschwemmt. Wir setzen uns 
deshalb, wie in einigen Bundesländern 
bereits praktiziert, für die Einrichtung von 
Portal-Praxen aus dem niedergelassenen 
Bereich am Krankenhaus ein.

Stationäre Medizin

Wir wollen die wirtschaftliche Lage der 
Krankenhäuser durch Abbau von Investi-
tionsstaus verbessern und damit auch die 
Chance für den Erhalt von wohnortnahen 
Häusern in kommunaler Trägerschaft 
erhöhen. Die wirtschaftlich angespannte 
Lage der meisten Krankenhäuser wird 
durch die fehlende Investitionsfinanzie-
rung der Länder weiter verschärft. Seit 
Jahren werden nur etwa die Hälfte der 
ca. 5,5 Milliarden Euro für den Erhalt 

der Krankenhäuser erforderlichen Mittel 
bereitgestellt. Die daraus resultierende 
Notwendigkeit, Investitionsmittel aus den 
Behandlungspauschalen zu finanzieren, 
führt zur weiteren Verschärfung der finan-
ziellen Situation vieler Krankenhäuser. 
Nicht wenige Kommunen sahen sich des-
halb veranlasst, Krankenhäuser an private 
Träger zu verkaufen. Unverkennbar ist 
seit Einführung der Fallpauschalen (DRG) 
im Jahr 2002 eine Privatisierungswelle zu 
verzeichnen. 

Krankenversicherung

Keine Aussage zum Thema im Programm 
vorhanden.

Digitalisierung

Medizinische Behandlungsdaten müssen 
aufgrund ihrer hohen Sensibilität den 
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höchstmöglichen Schutz genießen. Die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK), 
auf der bisher nur Versichertendaten 
gespeichert sind, soll in einer weiteren 
Ausbaustufe ein Schlüssel zu einer 
zentralen Datenbank sein, in der neben 
diagnostischen Unterlagen und Untersu-
chungsergebnissen alle Informationen 
aller behandelnden Ärzte über den Patien-
ten (Patientenakten) zusammengetragen 
werden. Die AfD lehnt die Schaffung 
einer solchen zentralen Datenbank zur 
Speicherung sensibler Gesundheitsdaten 
ab. Wir befürworten aber die Speicherung 
eines Notfalldatensatzes, einschließlich 
eines Medikamentenplans und einer 
Patientenverfügung, direkt auf der Karte. 
Für die Speicherung und den Austausch 
weiterer Gesundheitsdaten schlagen wir, 
neben dem Datenaustausch in Praxisver-
bünden, die Schaffung eines elektroni-
schen Gesundheitspasses vor, bei dem 
die Daten nicht zentral, sondern direkt 
auf dem Medium gespeichert werden. In 
allen Fällen darf dies nur auf freiwilliger 
Basis erfolgen.

Versorgung allgemein

Die Finanzierung unseres Gesundheits-
wesens wird durch allgemeine politische 

Fehlentwicklungen bedroht: Die von den 
Kassen zu tragenden Kosten für Migran-
ten, Flüchtlinge und Asylbewerber laufen 
aus dem Ruder, und durch die verfehlte 
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 
können die kapitalgedeckten privaten 
Krankenversicherungen keine ausreichen-
den Rücklagen mehr bilden.
 
Arzneimittel und Pflege

In allen vollstationären medizinischen 
Einrichtungen entwickelt sich ein Mangel 
an qualifiziertem Pflegepersonal („Pflege- 
notstand“). Eine Hauptursache ist, 
dass die Personalkosten im „DRG-Fall-
pauschalensystem“ der Krankenhäuser 
unzulänglich abgebildet sind. In den 
Krankenhausentgelten sind die tariflichen 
Entgeltsteigerungen deshalb nur teilwei-
se enthalten. Aufgrund dieser Deckungs-
lücke sehen sich viele Krankenhäuser 
gezwungen, Personalstellen, insbesonde-
re bei der Pflege, einzusparen. Das führt 
zu einer unzumutbaren Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen und Nachteilen 
für die Patienten. Als Ursachen für den 
fehlenden Berufsnachwuchs spielen der 
hohe Leistungsdruck und die zuweilen 
unangemessene Entlohnung eine Rolle. 
Die Akzeptanz und Attraktivität des Pfle-

geberufs muss erhöht werden, um dem 
bestehenden und absehbar zunehmen-
den Mangel an qualifiziertem Pflegeper-
sonal zu begegnen. 

Alleinstellungsmerkmal

Das deutsch-türkische Sozialversiche-
rungsabkommen aus dem Jahr 1964 
regelt die Rechtsstellung türkischer oder 
deutscher Staatsbürger im jeweils ande-
ren Land. In der Krankenversicherung 
führt dies zu einer weithin unbekannten, 
eindeutigen Besserstellung türkischer 
Staatsangehöriger gegenüber deut-
schen Staatsangehörigen. Dies betrifft 
insbesondere die in unserem Sozial-
versicherungsrecht nicht vorgesehene 
Ausweitung der Familienversicherung. 
Der Familienbegriff richtet sich nicht 
nach deutschen Vorschriften, sondern 
nach türkischen. Da nach türkischem 
Recht die Eltern mit zur Familie gehören, 
werden auch in der Türkei lebende Eltern 
türkischer Arbeitnehmer mitversichert. 
Das deutsch-türkische Sozialversiche-
rungsabkommen benachteiligt einheimi-
sche Versicherte. Deshalb wollen wir es 
kündigen und auf der Basis europäischer 
Sozialversicherungsabkommen neu 
verhandeln.

Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe. Selbsthilfe.

Anzeige
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Neue Patienteninformation zum Stottern
Service der KBV

Mit ihrer neuen Patienteninformation 
„Stottern – wenn Sprechen schwerfällt“ 
erweitert die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) ihr Angebot zu 
Gesundheitsthemen. Das zweiseitige 
Informationsblatt klärt Patienten über 
mögliche Ursachen des Stotterns auf 
und gibt Hinweise zur Therapie. Es liegt 
in gestalteter Form vor und kann von 
interessierten Ärzten ausgedruckt und 
im Wartezimmer ausgelegt werden.

Stottern ist mehr als gelegentliches 
Verhaspeln oder eine vorübergehende 
Wortfindungsstörung. Stottern als 
wiederkehrende Störung des Redeflus-
ses drückt sich aus in Wiederholungen 
einzelner Silben oder Worte, in langge-
zogenen Lauten oder in persistierenden 
Blockaden. Stottern kann begleitet sein 
von Erröten oder Schwitzen, für die 
Betroffenen ist es oft schambesetzt und 
kann zum Vermeidungsverhalten füh-
ren. Eine neue Patienteninformation der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) möchte Betroffenen – Kindern wie 

Erwachsenen – einen Überblick geben 
über die Möglichkeiten der Behandlung. 
Das Informationsblatt beruht auf aktu-
ellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
der S3-Leitlinie „Pathogenese, Diagnos-
tik und Behandlung von Redeflussstö-
rungen“; für den Inhalt verantwortlich 
ist das Ärztliche Zentrum für Qualität 
in der Medizin (ÄZQ), das wiederum 
getragen wird von der KBV und der 
Bundesärztekammer (BÄK).

Die Behandlung erfordert Zeit und Mit-
arbeit der Patienten

Von 1.000 Kindern fangen etwa 50 an 
zu stottern, bei den Erwachsenen sind 
noch rund 10 von 1.000 Personen betrof-
fen. Das Geschlechterverhältnis liegt bei 
5:1 (m/w), als häufigster Grund gilt eine 
familiäre Veranlagung. Um Stottern bei 
Kindern frühzeitig zu entdecken, achten 
Kinderärzte im Rahmen der Vorsor-
geuntersuchungen auf die Sprache; 
Ansprechpartner für stotternde Er-
wachsene ist in der Regel der Hausarzt. 

Stotternde Vorschulkinder müssen  
nicht sofort behandelt werden; wenn 
sich das Stottern nach sechs bis zwölf 
Monaten nicht bessert, wird von  
Experten eine Therapie empfohlen.  
Als wirksam haben sich Verfahren 
erwiesen, bei denen eine völlig neue 
Sprechweise trainiert wird (Sprech- 
strukturierung). Daneben gibt es 
Ansätze, die das Stottern direkt verän-
dern sollen (Stottermodifikation). Die 
Dauer dieser Therapien, die meist in 
Kooperation mit Phoniatern und Logo-
päden durchgeführt werden, lässt sich 
seriös schwer vorhersagen. Fest steht 
lediglich, dass eine langfristig wirksame 
Behandlung Zeit, Ausdauer und Mitar-
beit der Patienten erheischt. 

Sie finden die zitierten Informationen 
als gestaltetes PDF zum Ausdrucken zur 
Auslage im Wartezimmer unter kbv.de/
media/sp/Patienteninformation_Stottern.
pdf.

kbv/äzq

BSNR-bezogene Verordnungsdatenübersichten

Ab sofort können Sie von der KV Berlin 
erstellte Verordnungsdatenübersichten 
über das Online-Portal (BSNR-Zugang + 
Chef-Pin) abrufen (Menüpunkt „Do-
kumente abrufen“). Diese beinhalten 
folgende BSNR-bezogene Informatio-
nen, sofern entsprechende Datensätze 
für die BSNR vorhanden sind: 

•	 Arzneimittel-Richtgrößenausschöp-
fung (grafisch und tabellarisch) + 
Fallzahlverteilung

•	 eine Wirkstoffliste („ATC-Liste“) mit 
Fußnoten, die Einträge der Arzneimit-
tel-Richtlinie (Anlagen I, III und IV) 
abbilden

•	 Heilmittel-Richtgrößenvolumen 
(tabellarisch)

In der Ansicht Dokumentenauswahl 
können Sie momentan zwei Verord-
nungsdatenübersichten herunterladen: 
Januar-Dezember 2016 (nach Auswählen 
von Quartal 20164) und Januar-März 

2017 (nach Auswählen von Quartal 
20171). 

Weitergehende Informationen zum The-
ma erhalten Sie im E-Mail-Newsletter 
Verordnungs-News.

kv berlin
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Neue Website zur Kodierung 
nach ICD-10 freigeschaltet

Zi-Kodierhilfe

Das Zentralinstitut für die kassenärzt-
liche Versorgung (Zi) hat eine neue 
Website freigeschaltet, die Ärzten bei der 
Diagnosenkodierung mit der ICD-10-GM 
eine alltagstaugliche Hilfe an die Hand 
gibt. Die im puristischen Design gehal-
tene kostenfreie Website (kodierhilfe.de) 
lässt sich sowohl am PC als auch auf 
mobilen Endgeräten leicht bedienen. 

Die Suche erfolgt intuitiv über die 
Eingabe eines Suchbegriffs oder durch 
Navigation entlang der Struktur der ICD-
10-GM. Die dynamischen, interaktiven 
Seiten bauen sich sowohl am Tischrech-
ner als auch am mobilen Telefon 
vorbildlich rasch auf, beim Eingeben des 
Krankheitsbildes in das Suchfeld arbeitet 
die Seite analog etablierter Suchmaschi-
nen mit Vervollständigungsvorschlägen. 
Eine Online-Hilfe gewährt beispielhafte 
Unterstützung beim Generieren und 
Interpretieren der Kodierergebnisse. 
„Nach unserer Kenntnis gibt es keine 
andere Kodierhilfe, die so tiefgehend 
und detailliert den Code der ICD-10-GM 
darstellt und den Benutzer auf Beson-
derheiten im Einzelfall aufmerksam 
macht“, kommentiert Dr. Dominik Graf 
von Stillfried, Geschäftsführer des Zi (zi.
de), die neue Webpräsenz.

Das Angebot ist responsiv aufge-
baut und funktioniert ohne vorherige 
Registrierung, es wird abgerundet 
durch fachliche Erläuterungen zu den 
jeweiligen Kodierungen, die vom Zi oder 
dem Deutschen Institut für Medizini-
sche Dokumentation und Information 
(dimdi.de) stammen. Die Kriterien und 
Hinweise des Zi wurden in langjähriger 
Arbeit und unter Beteiligung von Ärzten 
der verschiedenen Fachgebiete erar-
beitet. Inzwischen wurden circa 90 % 
aller ICD-10-Codes bearbeitet. Die Seite 
kodierhilfe.de setzt ab Werk das Statis-

tikinstrument Piwik ein, das Cookies 
zur Auswertung des Suchverhaltens auf 
dem Endgerät des Nutzers platziert. 
Es ist jedem Besucher freigestellt, im 
Browser die Cookies zu deaktivieren, die 
Kodierhilfe funktioniert auch ohne sie.

Nähere Informationen zum Diagno-
seschlüssel ICD-10 finden Sie unter 
kvberlin.de > Für die Praxis > Abrechnung/
Honorar > ICD 10. 

zi/red

Mit medatixx-Praxissoftware treffen Sie die richtige Wahl!
Sie wissen von Anfang an, was Sie kaufen. Sie wählen die Module, die 
Sie für Ihre Praxisprozesse benötigen. So haben Sie die Kosten im Griff. 

         Wählen Sie medatixx und Sie wählen eine faire Partnerschaft.

Mehr erfahren unter: bundespraxiswahl.medatixx.de

Weg mit 
dem Nebel! 
Durchblick 
für alle!  

Jetzt Fairness wählen!
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Veranstaltungsreihe der KV Berlin für 
Patienten „KV-Sprechstunde“: Themen 
und Termine im zweiten Halbjahr 2017

Dienstag, 26. September 2017
18.00 Uhr
Schmerzen ohne Ende – Eine Herausfor-
derung für Arzt und Patient

Schätzungen zufolge leiden 3,4 Mio. 
Menschen in Deutschland an anhalten-
den Schmerzen. Diese können bren-
nend, dumpf, pochend oder reißend 
sein, als chronisch gelten sie ab einer 
Dauer von sechs Monaten. Als Auslöser 
kommen Krankheit, Verletzung oder 
Unfall infrage, weiter werden psychi-
sche, berufliche und Umweltfaktoren 
diskutiert. Schmerzmittel schenken 
vordergründig Erleichterung, bergen 
aber die Gefahr einer Abhängigkeit. In 
der KV-Sprechstunde referieren nieder-
gelassene Spezialisten über die Therapie 
chronischer Schmerzen und geben 
Hinweise, was die Patienten zur Verbes-
serung ihrer Situation tun können.

Dienstag, 24. Oktober 2017
18.00 Uhr
Neues Leben mit einem fremden Organ 
– Nachgeschichte einer Transplantation

In Deutschland warten rund 10.000 
schwer kranke Menschen auf ein Spen-
derorgan, um zu überleben oder um 
ihre Lebensqualität deutlich zu verbes-
sern. Nach Operation und Rehabilitati-
on brauchen die Patienten Zeit, um das 
neue Organ als Teil ihres Körpers zu 
akzeptieren. Fragen der Immunabwehr 
stehen ebenso im Raum wie Gefühle 

der Dankbarkeit und Schuld. Ambulant 
tätige Fachärzte informieren in der 
KV-Sprechstunde über die körperlichen 
und seelischen Besonderheiten des Le-
bens nach einer Organtransplantation, 
sie richten sich sowohl an Empfänger 
als auch, wie bei der Niere, an mögliche 
Lebendspender. 

Dienstag, 28. November 2017
18.00 Uhr
Die Welt in Grau – Die verschämte 
Krankheit Depression 

Gedrückte Stimmung und Selbstzweifel 
gehören zum Leben wie Regen und Ne-
bel. Eine Depression jedoch sitzt tiefer, 
sie lähmt die Patienten und macht das 
Dasein zur Qual; schon das morgend-
liche Aufstehen kann zu viel werden. 
Oft bemerken Angehörige, Freunde 
und Kollegen nichts, zumal Depressive 
häufig von Gefühlen der Scham geplagt 
sind und sich zurückziehen. Nach An-
gaben der Weltgesundheitsorganisation 
erleiden pro Jahr 25 % der Bevölkerung 
depressive Zustände unterschiedlicher 
Schwere. Die KV-Sprechstunde infor-

Fo
to

s:
 K

V 
Be

rli
n

Vorträge und Fragerunde: Informationen von niedergelassenen Ärzten und Psycho-
therapeuten über verschiedene Krankheitsbilder.

Hat am letzten Dienstag im Monat ab 18.00 Uhr geöffnet: Die KV-Sprechstunde im 
Haus der KV Berlin in der Masurenallee.
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Fachtag „Frühe Hilfen und ärztliche Versorgung“
Vorankündigung

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) 
Berlin plant in Kooperation mit der 
Landeskoordinierungs- und Servicestel-
le Berlin Netzwerke Frühe Hilfen, der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie und der Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Pflege und Gleichstel-
lung einen gemeinsamen Fachtag zum 

Thema:

Frühe Hilfen und ärztliche Versorgung 
– Gemeinsam stark für ein gesundes 
Aufwachsen

Der Fachtag wird am 11. Oktober 2017 in 
den Räumen der KV stattfinden. Einge-

laden sind alle interessierten Fachärzte 
und Psychotherapeuten, die in ihrer 
Praxis werdende Eltern, Kinder oder Fa-
milien mit Kindern behandeln. Näheres 
zum Thema und dem geplanten Fachtag 
entnehmen Sie bitte der nächsten Aus-
gabe des KV-Blattes.

red

Neues Formular für die Präventionsempfehlung

Das im Sommer 2015 verabschiede-
te Präventionsgesetz sieht u. a. eine 
Weiterentwicklung der Früherkennungs- 
und Gesundheitsuntersuchungen vor. 
Die Vertragsärzte haben seit dem 1. 
Juli 2017 die Möglichkeit, durch die 
Verwendung des neuen Musters 36 eine 
Präventionsempfehlung zur Vorlage 
bei den Krankenkassen auszustellen. 
Empfehlungen können in den Bereichen 
Ernährung, Bewegungsgewohnheiten, 
Stressmanagement und Suchtmit-

telkonsum oder in einem Freitextfeld 
„Sonstiges“ angegeben werden. Die 
zuständige Krankenkasse befindet 
dann über die Leistungsgewährung. 
Mit der Präventionsempfehlung soll ein 
stärkeres Augenmerk auf individuelle 
Belastungen und krankheitsauslösende 
Risikofaktoren gelegt und zum Erhalt 
und zur Verbesserung der Gesundheit 
der Versicherten beigetragen werden. 
Die Präventionsempfehlung ist keine 
klassische Verordnung und unterliegt 

somit nicht der Wirtschaftlichkeitsprü-
fung. Das neue Muster 36 ist seit dem 
1. Juli 2017 in Ihrem Praxisverwaltungs-
system hinterlegt und über die üblichen 
Bezugswege zu bestellen.

Mehr Informationen unter www.kbv.
de > Aktuelles > Praxisnachrichten > 
Meldung vom 15.06.2017.

kbv

miert über typische Kennzeichen einer 
Depression und stellt medikamentöse 
und psychotherapeutische Formen 
der Behandlung vor. 

Die KV-Sprechstunde findet jeden letzten 
Dienstag im Monat statt, außer im Juli, 

August und Dezember. Hier informieren 
Ärzte und Psychotherapeuten im Haus 
der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin 
über die Prävention, Diagnose und Be-
handlung von Erkrankungen. Beginn ist 
immer 18.00 Uhr. Der Eintritt ist kosten-
frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Mehr Informationen unter: www.kv-
berlin.de > Für Patienten > KV-Sprech-
stunde.

kv berlin



KV-Blatt  08.2017Wirtschaft und Abrechnung34

Psychotherapeutische Sprechstunde 
wird nachträglich besser vergütet

Beschluss des Bewertungsausschusses

Die psychotherapeutischen Leistungen 
der Akutbehandlung und der Psycho-
therapeutischen Sprechstunde werden 
rückwirkend zum 1. April 2017 analog zur 
Richtlinien-Psychotherapie honoriert. Dies 
teilt die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) nach der entsprechenden Sitzung 
des Bewertungsausschusses Ende Juni mit.

Im ursprünglichen Vergütungsbeschluss 
des Erweiterten Bewertungsausschusses 
vom 29. März 2017 waren für die Sprech-
stunde (neue GOP im EBM: 35151) sowie 
für die Akutbehandlung (neue GOP im 
EBM: 35152) bei einer Dauer von min-
destens 25 Minuten 42,75 € und bei 50 
Minuten 85,50 € vorgesehen. Das sind 
rund 3,5 % weniger als die Krankenkassen 
für die Richtlinien-Psychotherapie bezah-
len. Gegen diesen Beschluss, der seinerzeit 
gegen die Stimmen der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) gefallen war, 
hatte diese vor dem Landessozialgericht 
(LSG) Berlin-Brandenburg geklagt. 

Die KBV zeigt sich nun zufrieden, dass ihr 
Engagement für die psychotherapeutische 

Versorgung der Patienten erfolgreich war. 
Den jetzigen korrigierenden Beschluss 
des Bewertungsausschusses kommentiert 
Dr. Stephan Hofmeister, Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der KBV: „Die 
heutige Entscheidung wird dazu beitragen, 
dass mit den neuen psychotherapeuti-
schen Leistungen das erreicht wird, was 
der Gesetzgeber beabsichtigt hat: Den 
Versicherten ein kurzfristig verfügbares und 
niedrigschwelliges Versorgungsangebot in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung zu 
stellen.“

Entsprechend dem Honorar der 
Richtlinien-Psychotherapie

Rückwirkend zum 1. April 2017 erhalten nie-
dergelassene psychotherapeutisch tätige 
Ärztinnen und Ärzte sowie psychologische 
Psychotherapeutinnen und -therapeuten 
für eine mindestens 25 Minuten dauernde 
Sitzung 44,33 € und für eine 50 Minuten 
umfassende Sitzung 88,66 €; das ent-
spricht dem Honorar einer Therapiestunde 
im Rahmen der Richtlinien-Psychotherapie. 
Die KBV zeigt sich erfreut, dass die Kassen-

seite ihrer Argumentation beipflichtet, nach 
der es nicht statthaft sei, den Arbeits- und 
Organisationsaufwand, der den psychothe-
rapeutischen Praxen durch die Einführung 
der neuen alternativen Leistungen entste-
he, schlechter zu bezahlen. Die eingereich-
te Klage beim LSG werde die Körperschaft 
daher zurückziehen. 

Die Psychotherapeutische Sprechstun-
de und die Akutbehandlung wurden im 
Rahmen der Überarbeitung der Psychothe-
rapie-Richtlinie durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) zum 1. April 2017 
verbindlich eingeführt. Die Sprechstunde 
soll abklären, ob der Patient eine Psycho-
therapie benötigt oder ob ihm mit anderen 
Unterstützungsangeboten geholfen werden 
kann; die Akutbehandlung soll Patienten 
in einer Krisensituation einen Zugang 
zum Therapeuten ohne Genehmigungs-
verfahren der Krankenkasse ermöglichen. 
Regelmäßig aktualisierte Informationen zur 
Materie finden Sie unter kvberlin.de > Für 
die Praxis > Themen von A bis Z > Psychothe-
rapie-Richtlinie.

kbv/red

Neue Verordnungsmöglichkeiten, neue GOP
KBV-Information für die Praxis

Psychologische Psychotherapeuten sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten dürfen seit Juni 2017 Krankenhausbe-
handlungen und Krankenbeförderungen 
verordnen. Damit erhalten sie mehr 
Entscheidungsspielraum bei der Versor-
gung ihrer Patienten. Darauf weist die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
in einer Information für die Praxis hin. Über 
diese neuen Verordnungsmöglichkeiten 
werden wir Sie in der September-Ausgabe 
des KV-Blattes ausführlich informieren. Zu 

Fragen rund um die neuen Verordnungen 
wenden sich Vertragspsychotherapeuten 
an das Service-Center der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) Berlin unter der Telefon-
nummer 31 003 999 oder per Mail unter 
service-center@kvberlin.de.

Darüber hinaus müssen Psychotherapeuten 
ihre Abrechnung ab 1. Juli 2017 auf neue 
Gebührenordnungspositionen (GOP) 
umstellen. Im Zuge der Strukturreform 
wurde der EBM-Abschnitt 35.2 umgebaut. 

Betroffen sind die Einzel- und Gruppenthe-
rapien sowie Strukturzuschläge; dies betrifft 
die analytische Therapie, die tiefenpsycho-
logisch fundierte Psychotherapie und die 
Verhaltenstherapie. Sie finden die neuen 
GOP unter kbv.de/html/1150_29627.php 
sowie unter kvberlin.de/20praxis/70themen/
aktuell_aenderungen/abrechnung_honorar.
html#pt.                                       

                                                             kbv/red
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Massiver Nachwuchsmangel 
bei Boxringärzten

Aufruf der Neuköllner Sportfreunde

Im Amateurboxen ist ein approbier-
ter Arzt zur Untersuchung der Boxer 
vor dem Kampf sowie während des 
Kampfes am Boxring verbindlich vorge-
schrieben. In der deutschen Hauptstadt 
herrscht jedoch massiver Mangel an 
Boxringärzten. Nur noch zwei Ärzte 
stehen den über 30 Berliner Vereinen bei 
ihren Veranstaltungen regelmäßig zur 
Verfügung. Somit bieten sich hier eine 
Chance und ein spannendes Betäti-
gungsfeld für alle Kollegen, die ihren 

Erfahrungsschatz erweitern wollen. Es 
wäre sogar denkbar, in Zusammenarbeit 
mit Boxern und Vereinen Studien zu 
betreiben, einzig beim Geld herrscht ein 
gewisser Mangel. Reichtümer sind als 
Boxringarzt leider nicht zu verdienen, 
lediglich eine Aufwandsentschädigung 
(50,- bis 100,- €) und der Dank der 
Sportler sind sicher.

Die genauen Aufgaben des Arztes  
beim Wettkampf finden sich unter 

box-sport-verband.de/wp-content/
uploads/2013/08/Ringarztbuch.pdf.  
Interessierte Ärzte melden sich direkt 
bei den Neuköllner Sportfreunden  
1907 e. V., Detlef Oeffner, Präsident, 
Bahnhofstraße 49, 14612 Falkensee, 
Telefon 03322-279480, 
Mobil 01636-279480, Mail info@ 
neukoellner-sportfreunde.de.

red

Mitarbeiterinnen der Prager Stadtverwaltung 
zu Gast in der KV Berlin 

Am 27. Juni 2017 war eine zehnköpfige 
Delegation der Prager Stadtverwaltung 
im Hause der Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) Berlin zu Gast, um sich über 
deren Aufgaben und die ambulante Ver-
sorgung in Deutschland zu informieren. 
Der Besuch stand unter der Ägide der 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, 
die seit vielen Jahren diese Form des 
Austauschs für Berliner Partnerstädte 
organisiert. Die Gäste wurden von  
Dr. Margret Stennes, Vorstandsvorsit-
zende der KV Berlin, begrüßt. Den Vor-
trag hielt Juliana Gralak, Mitarbeiterin 
der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Mitarbeiterinnen aus Prag stellten zahl-
reiche Fragen und interessierten sich 
besonders für Aspekte des Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes, der Notfallversor-
gung sowie die verschiedenen Formen 
der Niederlassung. Für beide Seiten war 
der Besuch lehrreich und spannend. Im 

Rahmen des Programms für die aus-
wärtigen Gäste standen unter anderem 
auch Besuche beim Bundesministerium 
für Gesundheit und dem GKV-Spitzen-
verband auf dem Plan, um seitens der 

Senatsverwaltung den Mitarbeiterinnen 
der Stadtverwaltung einen umfassenden 
Einblick in das deutsche Gesundheits-
system zu ermöglichen.

red
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eHBA – der elektronische Heilberufe-Ausweis

In der Juni-Ausgabe des KV-Blatts 
hatten wir Ihnen alle Komponenten der 
Telematikinfrastruktur (TI) vorgestellt, 
die Sie für die Teilnahme Ihrer Praxis am 
Versicherten-Stammdaten-Management 
(VSDM) unbedingt benötigen.

Darunter befand sich auch der „Pra-
xis-Ausweis“, eine Chip-Karte, mit der 
sich Ihre Praxis in der TI eindeutig 
identifiziert – vergleichbar der Funktion, 
die Ihr Praxis-Stempel mit der Betriebs-
stätten-Nummer für Papier-Dokumente 
erfüllt.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen im 
Detail die Komponente vorstellen, mit 
der Sie als Person, die einen Heilberuf 
ausübt, in der TI agieren: den elektroni-
schen Heilberufeausweis (eHBA).

Hinweis: Der eHBA kommt beim 
Versicherten-Stammdaten-Management 
nicht zum Einsatz und ist daher für 
Ihre Teilnahme an dieser TI-Anwendung 
nicht erforderlich.

Die mit dem Sammelbegriff eHBA be-
zeichnete Chip-Karte ist für Mitglieder 
der KV Berlin in zwei Ausprägungen 
relevant, dem elektronischen Arztaus-
weis und dem elektronischen Psycho-
therapeutenausweis. Im Folgenden 
verwenden wir das Kürzel eHBA für 
beide Varianten.  

Wie und wofür nutze ich den eHBA?

Der eHBA erfüllt mittels des eingebau-
ten Chips elektronische Funktionen. 
Um diese zu nutzen, benötigen Sie das 
TI-zertifizierte Kartenlesegerät, das Sie 
auch zum Einlesen der Versicherten-
karten nutzen, sowie eine Software zur 
Anwendung der elektronischen Signatur 
(Signaturanwendungskomponente).

Identifikation

Sie weisen sich mit Ihrem eHBA als 
berechtigt aus, um z.B. auf medizini-
sche Daten der Versichertenkarte oder 
eine in der TI elektronisch gespeicherte 
Patientenakte zuzugreifen.
Selbstverständlich dient der eHBA auch 
als Sichtausweis und ersetzt in dieser 
Funktion Ihren bisher dafür verwende-
ten Ausweis.

Signatur

Sie unterzeichnen mit dem eHBA elek-
tronisch gespeicherte Dokumente und 
Informationen, z.B. den elektronischen 
Arztbrief oder den Überweisungsschein 
für Laboruntersuchungen. Die so 
signierten Informationen genügen im 
rechtlichen Sinne der Schriftform und 
sind einem eigenhändig unterzeichne-
ten Papierdokument gleichwertig.

Um Missbrauch bei Verlust der Karte zu 
verhindern, ist vor Signatur eines Doku-
ments die Eingabe einer PIN über die 
Tastatur des Kartenlesegerätes erforder-
lich (vergleichbar mit der Verwendung 
einer EC-Karte am Bargeldautomaten). 
Wenn Sie im Praxisalltag täglich zahlrei-
che Dokumente signieren möchten und 
nicht für jedes Dokument Ihre PIN ein-
geben wollen, achten Sie bei Bestellung 
der Karte bitte darauf, dass diese die 
sogenannte „Stapelsignatur“ unter-
stützt, sodass Sie mit einer PIN-Eingabe 
eine größere Anzahl von Dokumenten 
signieren können.  

Wir als KV Berlin werden die Signatur- 
Funktion des eHBA unter anderem 
dafür nutzen, die bisher noch auf Papier 
erforderliche Sammelerklärung zur 
Quartalsabrechnung auf ein papierloses 
Verfahren umzustellen. Darüber wird Sie 

die KV Berlin auf dem Laufenden halten 
und gesondert informieren.

Verschlüsselung

Der eHBA unterstützt die sogenann-
te asymmetrische zertifikatsbasierte 
Verschlüsselung. Als Erzeuger eines 
Dokuments verschlüsseln Sie dieses mit 
den öffentlichen Schlüsseln der vorgese-
henen Empfänger, als Empfänger eines 
verschlüsselten Dokuments entschlüs-
seln Sie es mit Ihrem auf dem eHBA 
sicher gespeicherten privaten Schlüssel. 
Und keine Sorge: Diese kompliziert 
klingenden technischen Vorgänge wer-
den durch eine einfach zu bedienende 
Software transparent abgewickelt ... 

Wo erhalte ich den eHBA?

Ärzte

Berliner Vertragsärzte beantragen 
den eHBA bei der Berliner Ärztekam-
mer (ÄKB). Der Antrag kann über die 
Internet-Seite der ÄKB initiiert werden: 
www.aerztekammer-berlin.de > Ärzte > 
Mitgliedschaft > Formulare > elektroni-
scher Arztausweis.

Die Herstellung und Zustellung des 
eHBA übernimmt der von Ihnen dafür 
ausgewählte Dienstanbieter. Einziger 
Anbieter ist zurzeit die Firma Medisign. 
Sobald weitere Anbieter lieferfähig sind, 
werden Ihnen diese im Antragsformular 
der ÄKB zur Auswahl angeboten – die 
Bundesdruckerei und die Telekom arbei-
ten daran.

Weitere Informationen zu den Funktio-
nen des elektronischen Arztausweises 
sowie zur Antragstellung und Inbe-
triebnahme erhalten Sie auf der oben 
genannten Internet-Seite der ÄKB.
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Psychologische Psychotherapeuten / 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten

Die Berliner Psychotherapeuten-Kam-
mer wird ihre Mitglieder im ersten 
Quartal 2018 informieren, welche 
weiteren Schritte einzuleiten sind. Wir 
informieren Sie über unsere TI-Themen-
seite im Internet unter www.kvberlin.de 
> Für die Praxis > Themen von A-Z > T > 
Telematikinfrastruktur laufend weiter.

Was kostet der eHBA, welche Förderung 
erhalte ich dafür?

Die Preisgestaltung ist dem jeweiligen 
Kartenhersteller anheimgestellt. Der bis-
her einzige lieferfähige Anbieter, die Firma 
Medisign, berechnet eine monatliche 
Gebühr für den elektronischen Arztaus-
weis von 7,90 €, für den elektronischen 
Psychotherapeuten-Ausweis von 9,90 €.  

Die Förderung des eHBA beläuft sich 
auf 11,63 € pro Quartal.

Die Auszahlung der eHBA-Förderung 
erfolgt automatisch über die KV, sobald 
Sie die Kriterien für die TI-Förderung 
erfüllen. Nähere Informationen dazu 
finden Sie auf der TI-Themenseite der 
KV im Internet, siehe oben. 

Bei Auszahlung der Förderung ist keine 
Prüfung vorgesehen, ob Sie den eHBA 
im Einsatz haben.

Der eHBA ist ab Ausstellung fünf 
Jahre gültig, danach muss er erneuert 
werden. 

Aktuelle Meldung zum TI-Zeitplan

Angesichts der Lieferschwierigkeiten 
bei den TI-Komponenten und der 
logistischen Herausforderung, diese in 

bundesweit über 200.000 Arzt-, Psycho-
therapeuten- und Zahnarzt-Praxen zu 
installieren, ist der Gesetzgeber gewillt, 
den „Strafzahlungs“-Zeitpunkt um ein 
halbes Jahr auf Ende 2018 zu verschie-
ben. Der einprozentige Honorarabzug 
bei Nichtteilnahme am VSDM droht so-
mit nicht schon am 01.07.2018, sondern 
erst am 01.01.2019.

Andreas Mahling
Stellv. Hauptabteilungsleiter 

Informationstechnik
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Anzeige

Das Sanatorium West ist eine vollstationäre Pflegeresidenz mit  
höchsten Qualitätsstandards im Süden Berlins. Wir betreuen 
bevorzugt Schwerstpflegefälle und haben besondere Stationen 
für Gerontopsychiatrie, Palliativversorgung, einen Bereich für 
Junge Pflege und eine Station für Menschen im Wachkoma 
(apallisches Syndrom).

Wir suchen baldmöglichst eine/n 
Allgemeinmediziner/in oder Internist/in 

mit Erfahrung in der Geriatrie zur unbefristeten Anstellung in  
Voll- oder Teilzeit für unseren, aus Altersgründen zum 31.12.2017  
ausscheidenden, Arzt.    
                                                 
Ihre Aufgaben bei uns
» hausärztliche Versorgung für ca. 150 Bewohner in eigener  
 Verantwortung unterstützt von unserem qualifizierten und  
 erfahrenen Pflegepersonal

» fachlicher Austausch und enge Zusammenarbeit mit Fachärzten,  
 die uns konsiliarisch betreuen
                                                                                                                               
Sie sind
» praktischer Arzt oder FA mit Interesse an der Versorgung  
 hochbetagter und chronisch kranker Heimbewohner und  
 verfügen über Erfahrung mit geriatrischen Patienten            

Wenn Sie in einem traditionsreichen Familienunternehmen  
bei der liebevollen und qualitativen Betreuung unserer  
Bewohner mitwirken möchten, dann sind Sie bei uns richtig.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – gern auch 
als Wiedereinsteiger/in – unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins per Post oder per E-Mail als PDF an:   
Familie Franke Seniorenresidenzen GmbH                                                                                               
Alexandra Schilling | Spichernstr. 12A | 10777 Berlin 
Tel.: (030) 21 24 70 12 | E-Mail:karriere@familie-franke.de

Praktizieren Sie in einer herausgehobenen Position!
Hausärztliche Betreuung ohne Schichtdienst gemeinsam mit einem motivierten und fachlich 
qualifizierten Pflegeteam in eigener medizinischer Verantwortung.
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Auf dem Weg in 
die Regelversorgung?

Internet in der Psychotherapie

Die positive Wirkung von Internetprogram-
men in der Psychotherapie ist bei leichten 
bis mittelschweren psychischen Störungen 
belegt. Offen ist allerdings, wie genau 
eine onlinegestützte Psychotherapie wirkt, 
ebenso, ob sie allen Versicherten angebo-
ten werden wird. Über diese Fragen disku-
tierten die Teilnehmenden des Symposions 
„Internet in der Psychotherapie“, das Ende 
Juni von der Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) in Berlin organisiert wurde.

Prof. Dr. Christine Knaevelsrud von der 
Freien Universität Berlin attestierte den 
Psychotherapeuten, neben den Laborärz-
ten ganz vorn bei der Nutzung des Inter-
nets im therapeutischen Alltag zu sein. Kri-
tisch bei den Internetprogrammen sei der 
Unterschied zwischen der gesprochenen 
und der geschriebenen Sprache zu beach-
ten, wo der Wegfall von Mimik, Gestik und 
Zwischentönen in der Kommunikation zu 
Missverständnissen einlade. Knaevelsrud 
verwies auf eine hohe Akzeptanz der On-
line-Therapie in den Niederlanden, Schwe-
den und Großbritannien, wo sie bereits in 
die Versorgung integriert sei. Schließlich 
formulierte sie ein Forschungsdesiderat: 
So sei die Wirksamkeit der Online-Thera-
pie zweifelsfrei gegeben, ohne dass genau 
erklärt werden könne, wie sie wirke. Dem 
Ausleuchten dieser Blackbox habe sich die 
Versorgungsforschung künftig zu widmen.

Wer entscheidet über den Einsatz der 
Programme?

Prof. Dr. Martin H. Stellpflug, Justiziar 
der BPtK, lenkte die Diskussion auf den 
Unterschied zwischen der Beratung und 
der Behandlung. Bei der Beratung gehe es 
um allgemeine Information, bei der Be-
handlung um spezifische Informationen, 
um eine individuelle Diagnostik sowie um 
therapeutische Maßnahmen. Die Heraus-
forderung für die Therapeutenzunft beim 

Einsatz der Internetprogramme sehe er in 
Haftungsfragen, hier stießen Berufsrecht 
und allgemeines Recht aneinander. Die 
mediengestützte Intervention, wie er es 
nannte, sei so lange erlaubt, wie sie nicht 
verboten sei. Die Hersteller der Apps sah 
er in einer besonderen Sorgfaltspflicht, 
Therapeuten müssten umfassend über 
Chancen und Risiken der Programme 
aufklären, auch müsse verbindlich geregelt 
werden, wer über deren Anwendung ent-
scheide – Konzerne, Forschung, Therapeu-
ten, Gerichte? 

Auch unseriöse Anbieter am Markt

Dr. Hanne Horvath, Geschäftsführerin des 
GET.On Instituts, stellte exemplarisch ein 
Programm vor, das ihr Haus im Auftrag 
einer großen deutschen Krankenversi-
cherung entwickelt hat. Dabei steht der 
Erhalt der beruflichen Gesundheit im 
Vordergrund, das Onlinetraining läuft 
dabei über einen Plattformanbieter, der 
die Datensicherheit gewährleistet. Das 
Ziel des individualisierbaren Programms 
sei das Verhaltenstraining im Alltag, es 
gehe um Schreibübungen, das Führen von 
Tagebüchern, das Ausfüllen von Fragebö-
gen. Davon unberührt, dessen ungeachtet 
bleibe menschlicher Kontakt im Training 
wichtig. Horvath sprach von einzelnen 
Verträgen mit Kassen, noch gäbe es keine 
Eingliederung in die Versorgung. Hier 
hülfe eine Zertifizierung als Medizinpro-

dukt allen Beteiligten, da es auf dem Markt 
der Online-Programme auch unseriöse 
Anbieter gebe.

Änderung des Geschäftsmodells der 
Psychotherapie?

Thomas Ballast, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Techniker 
Krankenkasse, konnte auf die positiven Er-
fahrungen mit dem TK DepressionsCoach 
zurückblicken. Die Online-Programme 
seien geeignet, langfristig das Geschäfts-
modell der Psychotherapie zu ändern; 
so werde die klassische Therapie nicht 
ersetzt, sie erfahre aber eine Ergänzung 
durch digitale Intervention (was sinnvoll 
sein könne, wenn etwa in Krisengebieten 
keine Psychotherapeuten vor Ort seien, 
wohl aber noch eine Internetverbindung 
bestehe). Die Datensicherheit bei der On-
line-Therapie müsse so hoch sein wie beim 
Onlinebanking, die rechtlichen Bedingun-
gen müssten stimmen, eine begleitende 
Versorgungsforschung sei wünschenswert. 
Neue Versorgungsformen könnten selek-
tivvertraglich erprobt werden, eine zeitlich 
befristete und anschließend zu evaluieren-
de Zulassung sei denkbar.

Das KV-Blatt hält Sie über die weitere Dis-
kussion zum Thema auf dem Laufenden.
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In Erwartung der Fragen des Publikums – die Referentinnen und Referenten bei der 
Podiumsdiskussion.
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„Für Ihre Gesundheit am Start“: 
KV Berlin beim Berliner Firmenlauf

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) 
Berlin war beim diesjährigen Berliner 
Firmenlauf am 21. Juni 2017 wieder mit 
dabei. Über 180 Teilnehmer im KV Berlin 
– Team-Mitglieder mit ihren Praxisteams 
sowie Mitarbeiter des Hauses – gingen 
gut gelaunt an den Start, um bei ange-
nehmen Temperaturen und Sonnen-
schein knapp sechs Kilometer durch 
den Tiergarten zu laufen, zu walken oder 
zu skaten – oder auch im Rollstuhl zu 
fahren. Das tat im Team der KV Berlin 
Michael Stiegler, der in seiner Disziplin 
in 19 Minuten und 37 Sekunden über 
5,5 km mit deutlichem Vorsprung Platz 
1 belegte. Die einheitlichen T-Shirts der 
Teilnehmer mit dem Logo der KV Berlin 
zierte das Motto „Für Ihre Gesundheit 
am Start“. Dr. Margret Stennes und 
Günter Scherer aus dem Vorstand 
feuerten die Sportler der KV Berlin 
begeistert an. Der Firmenlauf konnte in 

seiner mittlerweile 16. Ausgabe erneut 
einen Teilnehmerrekord mit über 17.500 
Aktiven aus rund 1.100 Firmen und Or-
ganisationen vermelden, wobei die KV 
erneut eine der größten Mannschaften 
stellte. Mit einer kurzen Unterbrechung 
beteiligt sich die KV Berlin seit 2004 an 

der Veranstaltung, und Vorstandsmit-
glied Günter Scherer hat in der Juni-Sit-
zung der Vertreterversammlung bereits 
angekündigt, dass auch 2018 eine 
Teilnahme geplant sei.

red

Das Team der KV Berlin beim Berliner Firmenlauf.

Die KV-Vorstandsvorsitzende Dr. Margret Stennes (r.) feuerte die 
Teilnehmer an.

Gute Laune bei den Freizeitsportlern.

Vorstandsmitglied 
Günter Scherer 
im Gespräch mit 
Dr. Gerd Benesch 
aus der Vertreter-
versammlung.
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Anerkennung des Vorstandes der nachfolgenden 
Qualitätszirkel in der Sitzung vom 08.06.2017

Lfd. Nr. Name des Moderators Fachgruppe des Moderators Thema Kontakt

1 Dr. med. Andrés de Roux FA f. Innere Medizin
Aktuelle Aspekte zu pneumologischen 
Krankheitsbildern

030 3416118

2 Dr. med. Jan-Peter Jansen Arzt
Schmerztherapie: multimodal 
und multiprofessionell

030 44341901

3 Dr. med. Ralf Jordan FA f. Innere Medizin

Diabetes mellitus und kardiovaskuläres 
Risikomanagement – Schnittstellen- 
optimierung in der ambulanten Ver-
sorgung

030 700962330

4 Dr. med. Andreas Schief FA f. Orthopädie
Akupunktur bei chronisch 
schmerzkranken Patienten

030 4579790

5 Dr. med. Ariana Wichmann FÄ f. Innere Medizin Homöopathie 030 4764445

Anerkennung des Vorstandes der nachfolgenden 
Qualitätszirkel in der Sitzung vom 15.06.2017

Lfd. Nr. Name des Moderators Fachgruppe des Moderators Thema Kontakt

1 Andrea Wagner FÄ f. Orthopädie Osteoporose 030 201815100

Anzeige

Danke, das macht uns glücklich!

Warum? Weil wir als Abrechnungsstelle immer erreichbar sind und 
jeden Mandanten persönlich kennen. Weil wir anfassbar sind und echte 
Hand- und Kopfarbeit machen. Und das seit 20 Jahren mit unserer stetig 
wachsenden Mandantenfamilie.

Rufen Sie uns an: 0160-8835573

Dr. med. Rosemarie S., Kinderärztin, Berlin
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Hinweis für Bewerbungen auf 
ausgeschriebene Arztsitze

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin 
schreibt auf Beschluss des Zulassungsaus-
schusses die folgenden Vertragsarztsitze 
im Planungsbereich Berlin-Bundeshaupt-
stadt zur Nachbesetzung aus.

Die Bewerbungsfrist für die hier aufgeführ-
ten Ausschreibungen endet am 11.08.2017. 
Bewerbungen sind unter Angabe der 
jeweiligen Kennziffer an die KV Berlin, 
Abt. Arztregister, Masurenallee 6 A, 14057 
Berlin oder per Fax unter 030/31003-311 zu 
richten, Bewerbungen per E-Mail werden 
nicht akzeptiert. Es wird darauf hingewie-
sen, dass Bewerbungen, die nach Ende der 
Bewerbungsfrist eingehen, nicht berück-
sichtigt werden.

Nach Eingang der Bewerbung werden die 
Kontaktdaten der jeweiligen Praxis durch 
die Kassenärztliche Vereinigung Berlin 
mitgeteilt. Die Kassenärztliche Vereinigung 
leitet nur solche Bewerbungen an den 
Zulassungsausschuss weiter, bei denen 
bis zum 28.08.2017 unter Angabe des 
nachzubesetzenden Vertragsarztsitzes 
mitgeteilt wird (z. B. durch einen Antrag 
auf Zulassung), dass die Übernahme des 
Vertragsarztsitzes weiter beabsichtigt wird 
(Vervollständigung).

Ausschreibungen von 
Vertragsarztsitzen August 2017
KV Berlin................................................. A1520

DMP COPD
KV Berlin................................................. A1523

DMP Diabetes mellitus Typ 1
KV Berlin................................................. A1523

DMP Diabetes mellitus Typ 2
KV Berlin................................................. A1524

DMP Diabetes mellitus  
Typ 2 / Vergütung
KV Berlin................................................. A1524

DMP-Datenstellenvertrag
KV Berlin................................................. A1525

Bereinigung der MGV durch  
die Techniker Krankenkasse
KV Berlin................................................. A1525

Ausschreibung eines Versorgungsauftrages  
im Rahmen des Programms
zur Früherkennung von Brustkrebs
KV Berlin................................................. A1526

Freie Heilfürsorge – Krankenversicherten- 
karten für die Auszubildenden des mittleren 
Polizeivollzugsdienstes des Landes Berlin
KV Berlin................................................. A1530

Ausschreibungen von Vertragsarztsitzen 
August 2017

Zulassungsver- 
zicht zum Ende  
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich 
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag

baldmöglichst Hausarzt/Arzt Mitte (Wedding) 241/08/17 HA

II/2018 Hausarzt/Allg. Pankow (Pankow) 242/08/17 HA

IV/2017 Hausarzt/Allg. Marzahn-Hellersdorf 
(Marzahn)

243/08/17 HA

IV/2017 Hausarzt/Arzt Reinickendorf 244/08/17 HA

II/2018 Hausarzt/Allg. Treptow-Köpenick (Treptow) 245/08/17 HA

baldmöglichst Hausarzt/Allg. Friedrichshain-Kreuzberg 
(Kreuzberg)

246/08/17 HA

baldmöglichst Hausarzt/Int. (öBAG) Mitte (Wedding) 247/08/17 HA

baldmöglichst Hausarzt/Int. Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

248/08/17 HA

baldmöglichst Hausarzt/Int. Reinickendorf 249/08/17 HA

IV/2017 Hausarzt/Int. Mitte (Wedding) 250/08/17 HA

baldmöglichst Hausarzt/Int. Charlottenburg-Wilmersdorf 
(Wilmersdorf)

251/08/17 HA

I/2018 Hausarzt/Allg. (öBAG) Mitte (Mitte) 252/08/17 HA

IV/2017 FA f. Anästhesiologie 
(öBAG)

Friedrichshain-Kreuzberg 
(Kreuzberg)

253/08/17 
Anästh.

IV/2017 FA f. Frauenheilkunde 
u. Geburtshilfe

Steglitz-Zehlendorf 
(Zehlendorf)

258/08/17 Gyn.

IV/2017 FA f. Frauenheilkunde 
u. Geburtshilfe

Lichtenberg (Lichtenberg) 259/08/17 Gyn.

IV/2017 FA f. Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde (öBAG)

Reinickendorf 261/08/17 HNO

IV/2017 FA f. Innere Medizin 
(Angiologie), (öBAG)

Marzahn-Hellersdorf 
(Hellersdorf)

262/08/17 Innere 
Med.

I/2018 FA f. Kinderheilkunde 
(öBAG)

Pankow (Prenzlauer Berg) 265/08/17 
Kinder.

IV/2017 FA f. Kinderheilkunde Lichtenberg 
(Hohenschönhausen)

266/08/17 
Kinder.

baldmöglichst FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 268/08/17 Neu-
rochir.

IV/2017 FA f. Orthopädie Steglitz-Zehlendorf (Steglitz) 269/08/17 Orth.

IV/2017 FA f. Radiologische 
Diagnostik/Neuroradio-
logie (öBAG)

Pankow (Weißensee) 270/08/17 Rad.

baldmöglichst FA f. Urologie Charlottenburg-Wilmersdorf 
(Charlottenburg)

273/08/17 Uro.
▶
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz alsPlanungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow)288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichstFA f. Orthopädie Neukölln290/10/16 Orth.

baldmöglichstFA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln294/10/16 Rad.

IV/2016FA f. Urologie (öBAG)Mitte (Mitte)298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017FA f. PsychiatrieTreptow-Köpenick286/10/16 Nerv.

I/2017FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichstPsychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag

IV/2017 FA f. Anästhesiologie 
(üBAG)

Steglitz-Zehlendorf (Zehlendorf) 254/08/17 Anästh.

IV/2017 FA f. Anästhesiologie Tempelhof-Schöneberg (Schöneberg) 255/08/17 Anästh.

baldmöglichst FA f. Chirurgie/Unfall-
chirurgie (üBAG)

Neukölln 257/08/17 Chir.

baldmöglichst FA f. Frauenheilkunde u. 
Geburtshilfe

Tempelhof-Schöneberg (Schöneberg) 260/08/17 Gyn.

IV/2017 FA f. Innere Medizin 
(Angiologie), (öBAG)

Marzahn-Hellersdorf (Hellersdorf) 263/08/17 Innere Med.

I/2018 FA f. Innere Medizin 
(Hämatologie und Onko-
logie), (freiberuflich im 
MVZ tätig)

Steglitz-Zehlendorf (Zehlendorf) 264/08/17 Innere Med.

baldmöglichst FA f. Nervenheilkunde 
(öBAG)

Mitte (Mitte) 267/08/17 Nerv.

IV/2017 FA f. Diagnostische Radio-
logie (üBAG)

Pankow (Prenzlauer Berg) 271/08/17 Rad.

IV/2017 FA f. Radiologie (üBAG/ 
freiberuflich im MVZ tätig)

Charlottenburg-Wilmersdorf (Wilmersdorf) 272/08/17 Rad.

II/2018 Ärztlicher Psychotherapeut Tempelhof-Schöneberg (Schöneberg) 274/08/17 Ärztl. 
Psychoth.

Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag

z. Zt. keine 
Ausschreibungen

Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag

baldmöglichst Psychologischer 
Psychotherapeut

Steglitz-Zehlendorf (Zehlendorf) 276/08/17 PPTh.

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk

z. Zt. keine 
Ausschreibungen

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk

I/2018 Ärztlicher Psychotherapeut Reinickendorf, Treptow-Köpenick, Spandau, 
Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf

275/08/17 Ärztl. 
Psychoth.

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungs-
auftrag zur Fortführung in einem anderen Verwaltungsbezirk

II/2018 Psychologischer 
Psychotherapeut

Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf 277/08/17 PPTh.

IV/2017 Psychologischer 
Psychotherapeut

Reinickendorf, Treptow-Köpenick, Spandau, 
Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf

278/08/17 PPTh.

Fortsetzung von Seite A1520
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum

BU = Beschäftigungsumfang

Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 

Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-

sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 

Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 

werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 

der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % be-

trägt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versorgungs-

gründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, wenn 

der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung aus 

Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Überschrei-

tung der 140%-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nachfolger 

weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in einer 

Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer zu 

geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 

eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 

besteht, wo der gemäß „Letter of Intent“ festgestellte Versorgungsgrad 

im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-

bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 

im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk können 

dem „Letter of Intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 

Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90a SGB V (Senatsverwaltung 

für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung) entnommen werden. 

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungs-
auftrag zur Fortführung in einem anderen Verwaltungsbezirk	

baldmöglichst Psychologischer 
Psychotherapeut

Treptow-Köpenick 279/08/17 PPTh.

IV/2017 Psychologischer 
Psychotherapeut

Marzahn-Hellersdorf 280/08/17 PPTh.

II/2018 Psychologischer 
Psychotherapeut

Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf 281/08/17 PPTh.

IV/2017 Psychologischer 
Psychotherapeut

Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf 282/08/17 PPTh.

IV/2017 Psychologischer 
Psychotherapeut

Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf 283/08/17 PPTh.

IV/2017 Psychologischer 
Psychotherapeut

Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf 284/08/17 PPTh.

I/2018 Psychologischer 
Psychotherapeut

Reinickendorf, Treptow-Köpenick, Spandau, 
Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf

285/08/17 PPTh.

II/2018 Psychologischer 
Psychotherapeut

Reinickendorf, Treptow-Köpenick, Spandau, 
Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf

286/08/17 PPTh.

I/2018 Psychologischer 
Psychotherapeut

Reinickendorf, Treptow-Köpenick, Spandau, 
Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf

287/08/17 PPTh.

I/2018 Psychologischer 
Psychotherapeut

Reinickendorf, Treptow-Köpenick, Spandau, 
Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf

288/08/17 PPTh.

II/2018 Psychologischer 
Psychotherapeut

Reinickendorf, Treptow-Köpenick, Spandau, 
Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf

289/08/17 PPTh.

I/2018 Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut

Reinickendorf, Treptow-Köpenick, Spandau, 
Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf

290/08/17 KJTh

I/2018 Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut

Neukölln, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf 291/08/17 KJTh

KV-Blatt 10.2016 A1466 Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen KV-Blatt 10.2016A1467 

Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz alsPlanungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow)288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichstFA f. Orthopädie Neukölln290/10/16 Orth.

baldmöglichstFA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln294/10/16 Rad.

IV/2016FA f. Urologie (öBAG)Mitte (Mitte)298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017FA f. PsychiatrieTreptow-Köpenick286/10/16 Nerv.

I/2017FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichstPsychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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DMP COPD

Erklärung zum Vertrag zur Durchführung des strukturier-
ten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V Chro-
nisch obstruktive Atemwegserkrankungen: Chronisch 
obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) zwischen der 
Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den Kranken-
kassen bzw. ihren Verbänden (im IKK- und BKK-Bereich 
geschieht dies durch Beitritt)

vom 28.06.2017

Für die Indikation COPD ist der Austausch der Teilnah-
me- und Einwilligungserklärung bzw. der Patientenin-

formation zum 01.07.2017 aufgrund der 3. Änderung der 
DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) notwendig. 

Die teilnehmenden Ärzte sind per Rundschreiben infor-
miert.

Der vollständige Vertragstext ist auf der Internetseite der 
KV Berlin (www.kvberlin.de) unter
Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge > DMP 
COPD veröffentlicht.

02/08/17

DMP Diabetes mellitus Typ 1

Erklärung zum Vertrag zur Durchführung des strukturier-
ten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V Diabetes 
mellitus Typ 1 zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung 
Berlin und den Krankenkassen bzw. ihren Verbänden (im 
IKK- und BKK-Bereich geschieht dies durch Beitritt)

vom 28.06.2017

Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 1 ist der Aus-
tausch der Teilnahme- und Einwilligungserklärung bzw. 
der Patienteninformation zum 01.07.2017 aufgrund der 3. 

Änderung der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-
RL) notwendig. 

Die teilnehmenden Ärzte sind per Rundschreiben informiert.

Der vollständige Vertragstext ist auf der Internetseite der 
KV Berlin (www.kvberlin.de) unter
Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge > DMP  
Diabetes mellitus Typ 1 veröffentlicht.

03/08/17
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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DMP Diabetes mellitus Typ 2

Vertrag zur Durchführung des strukturierten Behand-
lungsprogramms nach § 137f SGB V Diabetes mellitus 
Typ 2 zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin 
und den Krankenkassen bzw. ihren Verbänden (im IKK- 
und BKK-Bereich geschieht dies durch Beitritt)

vom 28.06.2017

Mit Wirkung ab dem 01.07.2017 regelt der o. g. Vertrag  
die zur Durchführung des strukturierten Behandlungspro-
gramms nach § 137f SGB V vereinbarten Leistungen zur 
Versorgung von Typ-2-Diabetikern im DMP.

Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 2 ist der Aus-
tausch der Teilnahme- und Einwilligungserklärung bzw. 

der Patienteninformation zum 01.07.2017 aufgrund der 3. 
Änderung der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-
RL) notwendig. 

Die teilnehmenden Ärzte sind per Rundschreiben infor-
miert.

Der vollständige Vertragstext ist auf der Internetseite der 
KV Berlin (www.kvberlin.de) unter
Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge > DMP  
Diabetes mellitus Typ 2 veröffentlicht.

04/08/17

DMP Diabetes mellitus Typ 2 / Vergütung

Vertrag über die Vergütung und Abrechnung von Leis-
tungen gemäß § 34 des Vertrags zur Durchführung des 
Strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB 
V Diabetes mellitus Typ 2 zwischen der Kassenärztlichen 
Vereinigung Berlin und den Krankenkassen bzw. ihren 
Verbänden (im IKK- und BKK-Bereich geschieht dies 
durch Beitritt)

vom 28.06.2017

Mit Wirkung ab dem 01.07.2017 regelt der o. g. Vertrag 
die Vergütung der im Vertrag zur Durchführung des 
strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V 
vereinbarten Leistungen zur Versorgung von Typ-2-Diabe-
tikern im DMP.  

Änderungen gegenüber den bis zum 30.06.2017 geltenden 
Regelungen gibt es im Bereich der Schulungsprogramme, 
Betreuung durch diabetologisch qualifizierte Ärzte, Pro-
zessmanagementpauschale und Augenarztpauschale. 

Die teilnehmenden Ärzte sind per Rundschreiben infor-
miert. 

Der vollständige Vertragstext ist auf der Internetseite der 
KV Berlin (www.kvberlin.de) unter
Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge > DMP Dia-
betes mellitus Typ 2 veröffentlicht.

05/08/17
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz alsPlanungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow)288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichstFA f. Orthopädie Neukölln290/10/16 Orth.

baldmöglichstFA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln294/10/16 Rad.

IV/2016FA f. Urologie (öBAG)Mitte (Mitte)298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017FA f. PsychiatrieTreptow-Köpenick286/10/16 Nerv.

I/2017FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichstPsychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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DMP-Datenstellenvertrag

6. Ergänzungsvereinbarung und Datenschutzvertrag 
(Anlage 2) zum Vertrag vom 25.06.2007 über die Bearbei-
tung von Dokumentationsdaten gemäß Disease-Manage-
ment-Verträgen zwischen den Krankenkassen/-verbän- 
den, der Arbeitsgemeinschaft (AG) DMP Berlin GbR, der 
Gemeinsamen Einrichtung (GE) DMP Berlin GbR und der 
data experts GmbH 

vom 28.06.2017

Mit Inkrafttreten der 3. Änderung der DMP-Anforderun-
gen-Richtlinie (DMP-A-RL) des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) haben die Programme zum DMP 
Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 sowie COPD Änderun-
gen erfahren. 

Der Vertrag über die Bearbeitung von Dokumentations- 
daten gemäß Disease-Management-Verträgen folgt die-
sen Änderungen und setzt sie datenschutztechnisch zum 
01.07.2017 um. 

Der vollständige Vertragstext  ist auf der Internetseite der 
KV Berlin (www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge 
und Recht > Verträge > Disease-Management-Programme 
veröffentlicht.

06/08/17

Bereinigung der MGV durch die Techniker Krankenkasse

1. Ergänzungs- und Änderungsvereinbarung zum Vertrag 
zur Ermittlung des zu bereinigenden Behandlungsbedarfs 
in den durch das SGB V vorgesehenen Fällen für das I. 
bis IV. Quartal 2017 

vom 30.05.2017

Gegenstand der 1. Ergänzungs- und Änderungsvereinba-
rung ab dem 01.07.2017 ist:

•	 Der Geltungsbereich des o.g. Bereinigungsvertrages 
wird um den Vertragsbereich Thüringen ergänzt. 

•	 Die KV-übergreifenden Ziffernkränze des Bereini-
gungsvertrages werden durch den Ziffernkranz für den 
Vertragsbereich Thüringen ergänzt.

•	 Alle anderen Ziffernkränze der Anlage des Bereini-
gungsvertrages werden entsprechend den Änderungen 
des HzV-Vertrages ausgetauscht.

Der vollständige Vertragstext ist auf der Internetseite der 
KV Berlin (www.kvberlin.de) unter
Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge > Honorarver-
träge veröffentlicht.

01/08/17

KV-Blatt 10.2016A1466 Amtliche Bekanntmachungen Amtliche BekanntmachungenKV-Blatt 10.2016 A1467 

Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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Ausschreibung eines Versorgungsauftrages im Rahmen des Pro-
gramms zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammogra-
phie-Screening gem. der Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über die Früherkennung von Krebserkrankungen 
(Krebsfrüherkennungs-Richtlinie / KFE-RL) und der Anlage 9.2 Bundes-
mantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) 

für eine/n zweite/n Vertragsärztin/Vertragsarzt zur gemeinsamen Ausübung mit dem 
bereits vorhandenen Programmverantwortlichen Arzt

für die 

Screening-Einheit 3 Berlin
(Treptow-Köpenick, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg)

 

Die Ausschreibung richtet sich an interessierte Ärzte der Fachgebiete:

-   Diagnostische Radiologie
-   Radiologische Diagnostik
-   Radiologie
-   Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Präambel

Ziel des flächendeckenden Programms zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie ist die möglichst frü-
he Erkennung und Behandlung von Brustkrebs und damit insgesamt die Verringerung der Sterblichkeit an Brustkrebs.

Nach der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie haben Frauen ab dem Alter von 50 Jahren bis zum Ende des 70. Lebensjah-
res alle 24 Monate Anspruch auf Leistungen zur Früherkennung von Brustkrebs im Rahmen des Früherkennungspro-
gramms. Das Früherkennungsprogramm ist in regionale Versorgungsprogramme gegliedert, die den Gebietsgrenzen 
der Kassenärztlichen Vereinigungen entsprechen. 

Das regionale Versorgungsprogramm ist von der Kassenärztlichen Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesver-
bänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen auf Landesebene in einzelne Screening-Einheiten zu 
unterteilen, die in der Regel jeweils einen Einzugsbereich von 800.000 bis 1.000.000 Einwohner umfassen sollen. 

Die Screening-Einheit 3 hat den Versorgungsauftrag für die Bezirke

a.   Treptow-Köpenick
b.   Neukölln
c.   Friedrichshain-Kreuzberg 

Zielbevölkerung: 95.192 anspruchsberechtigte Frauen.
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz alsPlanungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow)288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichstFA f. Orthopädie Neukölln290/10/16 Orth.

baldmöglichstFA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln294/10/16 Rad.

IV/2016FA f. Urologie (öBAG)Mitte (Mitte)298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017FA f. PsychiatrieTreptow-Köpenick286/10/16 Nerv.

I/2017FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichstPsychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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Eine Screening-Einheit besteht aus einer oder mehreren Mammographie-Einheiten, in denen die Screening-Mammo-
graphieaufnahmen erstellt werden, und einer oder mehreren Einheiten zur Abklärungsdiagnostik, in denen die Abklä-
rungsuntersuchungen im Rahmen des Früherkennungsprogramms durchgeführt werden. 

Eine Screening-Einheit wird grundsätzlich von einem Vertragsarzt geleitet, dem die Genehmigung zur Übernahme 
des Versorgungsauftrages erteilt worden ist, dem sog. Programmverantwortlichen Arzt. Der Versorgungsauftrag sollte 
aufgrund der steigenden Anzahl anspruchsberechtigter Frauen von zwei Ärzten übernommen werden. 

Inhalt des Versorgungsauftrages

Um den hohen Qualitätsanforderungen, wie sie in den „Europäischen Leitlinien für die Qualitätssicherung des Mam-
mographie-Screenings“ formuliert werden, gerecht zu werden, wurde für die Einführung des Programms in Deutsch-
land die Übernahme eines Versorgungsauftrags durch den Programmverantwortlichen Arzt geregelt. Der PVA, bzw. 
zwei PVÄ, organisiert bzw. organisieren ein von ihm/ihnen geleitetes Team von Ärzten und radiologischen Fachkräften, 
das umfangreiche Screening-Leistungen in einer definierten Region (Screening-Einheit) erbringt. Dem PVA kommt eine 
besondere Verantwortung bei der Organisation und Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zu. Damit er 
seiner Verantwortung im Hinblick auf die notwendige ärztliche Betreuung der Frauen, ihre Aufklärung und Information 
sowie die übergreifende Versorgungsorganisation und -steuerung gerecht werden kann, erbringt er die Screening-Leis-
tungen in Kooperation mit anderen Vertragsärzten. Ferner wurde ermöglicht, dass im Krankenhaus tätige Ärzte an den 
in den Screening-Einheiten durchzuführenden prä- und postoperativen multidisziplinären Fallkonferenzen teilnehmen 
können, wenn sie eine entsprechende Ermächtigung durch die KV Berlin erhalten haben.

Gem. § 3 Abs. 4 der Anlage 9.2 BMV-Ä i.V.m. Abschnitt B Nr. 3 der KFE-RL umfasst der Versorgungsauftrag: 

•	 Kooperation mit der Zentralen Stelle, der Kooperationsgemeinschaft, dem Referenzzentrum und der Kassenärztli-
chen Vereinigung (§ 7 Anlage 9.2 BMV-Ä)

•	 Überprüfung des Anspruchs der Frau auf Teilnahme am Früherkennungsprogramm vor Erstellung der 
Screening-Mammographieaufnahmen (§ 8 Anlage 9.2 BMV-Ä) 

•	 Erstellung der Screening-Mammographieaufnahmen (§ 9 Anlage 9.2 BMV-Ä) 
•	 Organisation und Durchführung der Befundung der Screening-Mammographieaufnahmen (§ 10 Anlage 9.2 BMV-Ä) 
•	 Durchführung der Konsensuskonferenz (§ 11 Anlage 9.2 BMV-Ä) 
•	 Durchführung der Abklärungsdiagnostik (§ 12 Anlage 9.2 BMV-Ä) 
•	 Durchführung multidisziplinärer Fallkonferenzen (§ 13 Anlage 9.2 BMV-Ä) 
•	 Ergänzende ärztliche Aufklärung (§ 14 Anlage 9.2 BMV- Ä) 
•	 Organisation und Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen (§ 15 Anlage 9.2 BMV-Ä) 

Der Versorgungsauftrag ist umfassend und vollständig zu erfüllen. Die Erfüllung setzt voraus, dass die Versorgungs-
schritte im konsiliarischen Zusammenwirken mit den Ärzten, die vom Programmverantwortlichen Arzt veranlasste 
Leistungen mit entsprechender Genehmigung erbringen, durchgeführt werden. 

Aufgaben des PVA

Kooperation mit
Zentraler Stelle – Orts- und Terminabsprachen zur Screening-Untersuchung
Referenzzentrum – regelmäßige Datenübermittlung
KoopG – Daten und Statistiken zur Evaluation des Programms
KV – Nachweis der Qualitätssicherung

Information und Überprüfung vor Erstellung der Mammographie-Aufnahmen
Information über Ziele, Hintergründe und Vorgehensweise des Früherkennungsprogramms
Sicherstellung des Anspruchs auf Teilnahme
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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Verantwortlich für die Erstellung der Screening-Mammographieaufnahmen
Aufnahme der Anamnese anhand eines standardisierten Fragebogens sowie Erstellung der Mammographie-Aufnah-
men durch eine radiologische Fachkraft

Verantwortlich für Doppelbefundung der Mammographie-Aufnahmen
Sicherstellung der räumlich und zeitlich getrennten Befundungen
Zusammenführung der Ergebnisse der Doppelbefundung
Klärung auffälliger Befundung

Durchführung der Konsensuskonferenz
mit dem Ziel einer abschließenden und möglichst einheitlichen Beurteilung der Screening-Mammographieaufnahmen
bei unterschiedlicher Beurteilung trotz eingehender kollegialer Beratung dann Festlegung der abschließenden Beurtei-
lung durch PVA sowie der weiteren Abklärungsdiagnostik

Durchführung der Abklärungsdiagnostik
mindestens einmal pro Woche Durchführung einer Sprechstunde zur Abklärungsdiagnostik
weitere Abklärung, Durchführung und Veranlassung von entsprechenden Untersuchungen

Durchführung von multidisziplinären Fallkonferenzen
wöchentliche Durchführung von prä- und postoperativen multidisziplinären Fallkonferenzen
Organisation und Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen

Ergänzende ärztliche Aufklärung
Verpflichtung zur Abklärung noch bestehender Fragen

Organisation und Durchführung der Qualitätsmaßnahmen
fachliche sowie auch technische Qualitätssicherung

Weitere Aufgaben
verantwortlich für sämtliche Aufgaben der Praxisorganisation
Management und Koordination aller Abläufe in der Screening-Einheit
Personalwesen, Finanzwesen und Controlling
Datenmanagement, Dokumentation und Berichtswesen

Verfahren der Ausschreibung

Das Ausschreibungsverfahren wird gestuft durchgeführt (vgl. §§ 4, 5 Anlage 9.2 BMV-Ä): 

1.	Bei Erfüllung der grundsätzlichen Bewerbungsvoraussetzungen erhält der Bewerber die Ausschreibungsunterlagen 
zugesandt.

2.	Nach Überprüfung der ausgefüllten Unterlagen wird bei Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen unter den am 
Ausschreibungsverfahren teilnehmenden Bewerbern nach pflichtgemäßem Ermessen die Genehmigung zur Über-
nahme eines Versorgungsauftrages durch die KV Berlin im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkas-
sen erteilt.

Bewerbungsvoraussetzungen für die Ausschreibungsunterlagen

An der Übernahme des Versorgungsauftrages Interessierte erhalten nach schriftlicher Mitteilung die Ausschreibungs-
unterlagen, sofern sie als Angehörige der eingangs genannten Fachrichtungen an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmen und folgende Voraussetzungen erfüllen und gegenüber der KV Berlin vollständig nachweisen:
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz alsPlanungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow)288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichstFA f. Orthopädie Neukölln290/10/16 Orth.

baldmöglichstFA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln294/10/16 Rad.

IV/2016FA f. Urologie (öBAG)Mitte (Mitte)298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017FA f. PsychiatrieTreptow-Köpenick286/10/16 Nerv.

I/2017FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichstPsychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang

Fortsetzung von Seite A1465



KV-Blatt  08.2017Amtliche Bekanntmachungen   A1529 KV-Blatt 10.2016A1466 Amtliche Bekanntmachungen Amtliche BekanntmachungenKV-Blatt 10.2016 A1467 

Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang

Fortsetzung von Seite A1465
a)	 Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung „Diagnostische Radiologie“ (jetzt: „Facharzt für Radiologie“) 
	 oder „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“
b)	 Fachkunde für den Strahlenschutz nach § 18a Abs. 1 und 2 Röntgenverordnung 
c)	 Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der „kurativen“  
	 Mammographie gemäß der Mammographie-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V
d)	 Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschall- 
	 diagnostik der Mamma gemäß der Ultraschall-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V

Sollten diese Voraussetzungen bereits gegenüber der KV Berlin nachgewiesen worden sein, so ist ein erneuter Nach-
weis nicht erforderlich. Die Ausschreibungsunterlagen werden dennoch nur auf schriftlichen Antrag hin verschickt.

Angestellte Ärzte können sich ebenfalls bewerben (§ 3 Abs. 3 Anlage 9.2 BMV-Ä). 

Genehmigungsvoraussetzungen

Sofern die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind und das Interesse an einer Bewerbung schriftlich mitgeteilt wurde, werden 
dem Interessenten die Ausschreibungsunterlagen zugesandt.

Darin wird der Interessent u.a. aufgefordert, ein Konzept zur Organisation des Versorgungsauftrages einzureichen.

Ein Konzept zur Organisation des Versorgungsauftrages nach § 5 Abs. 2b) und 2c) Anlage 9.2 BMV-Ä ist entbehrlich, 
sofern der in der Screening-Einheit vorhandene Programmverantwortliche Arzt und der / die Bewerber/in erklären, 
dass das bisherige Konzept der Screening-Einheit beibehalten werden soll sowie die Voraussetzungen an die Verfügbar-
keit und Qualifikation der im Rahmen des Versorgungsauftrages kooperierenden Ärzte und radiologischen Fachkräfte 
in der Screening-Einheit sowie die sachlichen Voraussetzungen zur Praxisausstattung und apparativen Ausstattung 
bereits durch den in der Screening-Einheit vorhandenen Programmverantwortlichen Arzt erfüllt und nachgewiesen 
wurden. 

Der/die Bewerber/in muss detaillierte Angaben zu den persönlichen Voraussetzungen gemäß § 5 Abs. 2a) Anlage 9.2 
BMV-Ä machen. Im Fall der Nachfolge eines / einer Programmverantwortlichen Arztes / Ärztin ist Entscheidungs-
grundlage die persönliche Qualifikation der Bewerber und deren zeitliche Verfügbarkeit zur Erfüllung des Versorgungs-
auftrages. 

Bei mehreren gleich geeigneten Bewerbern, die einen Versorgungsauftrag übernehmen wollen, ist auch ausschlag- 
gebend, ob und wie sich der Bewerber in den schon vorhandenen Versorgungsauftrag mit dem verbleibenden  
Programmverantwortlichen Arzt einbinden lässt. 

Unter mehreren Bewerbern, die an dem Ausschreibungsverfahren teilnehmen, hat die KV Berlin den Programmverant-
wortlichen Arzt / die Programmverantwortliche Ärztin nach pflichtgemäßem Ermessen auszuwählen. 

Die Genehmigung ist mit der Auflage zu erteilen, dass der Arzt sich verpflichtet, die Anforderungen an die Leistungs- 
erbringung gemäß der KFE-RL und den Bestimmungen des BMV-Ä zu erfüllen sowie an den festgelegten Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen zur Leistungserbringung erfolgreich teilzunehmen (§ 5 Abs. 3 Anlage 9.2 BMV-Ä). 

Die Einzelheiten des Programms, der Anforderungen und Nachweise sowie zum Ausschreibungsverfahren sind Ab-
schnitt B III der KFE-RL und Anlage 9.2 des BMV-Ä zu entnehmen. 

Bewerbungsadresse und -frist 

Die Frist für die Abgabe der vollständigen Bewerbung endet am 31.08.2017.
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz alsPlanungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow)288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichstFA f. Orthopädie Neukölln290/10/16 Orth.

baldmöglichstFA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln294/10/16 Rad.

IV/2016FA f. Urologie (öBAG)Mitte (Mitte)298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017FA f. PsychiatrieTreptow-Köpenick286/10/16 Nerv.

I/2017FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichstPsychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang

Fortsetzung von Seite A1465
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Hinweistext:

Nach § 103 Absatz 3 a SGB V entscheidet der Zulassungsausschuss über 
Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordneten Zulas-
sungsbeschränkungen die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, 
Verzicht oder Entziehung endet und von einem Nachfolger weitergeführt 
werden soll. Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn 
der Versorgungsgrad in der Planungsgruppe zwischen 110 und 140 % 
beträgt und eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Er soll die Nachbesetzung ablehnen, 
wenn der Versorgungsgrad höher als 140 % ist und die Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt bei der Über-
schreitung der 140 %-Grenze nicht, sofern die Praxis von einem Nach-
folger weitergeführt werden soll, der sich bereit erklärt hat, die Praxis in 

Die Verträge treten zum 01.10.2016 in Kraft und regeln die Kooperatio-
nen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den DRK 
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul 
 Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen Not-
dienstes während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten 
Standorten.

Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der 
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in 
Behandlung befi ndlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten. 

Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils gültigen 
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der KV  Berlin 

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und 
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in  Berlin Tempelhof 
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches 
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016) 
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Struktu-
ren für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturver-
trag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden. 

01/10/16

(www.kvberlin.de) unter Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge ver-
öffentlicht.

02/10/16

einer Region fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer 
zu geringen Arztdichte ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. 

Die KV Berlin hat gegenüber den Zulassungsgremien mitgeteilt, dass 
eine geringe Arztdichte und damit ein Versorgungsbedarf überall dort 
besteht, wo der gemäß „letter of intent“ festgestellte Versorgungsgrad 
im Verwaltungsbezirk geringer ist als der Versorgungsgrad im Planungs-
bereich Berlin-Bundeshauptstadt. Informationen zum Versorgungsgrad 
im Planungsbereich Berlin und im jeweiligen Verwaltungsbezirk kön-
nen dem „letter of intent“ auf den Internetseiten der KV Berlin und des 
Gemeinsamen Landesgremiums gemäß § 90 a SGB V (Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales) entnommen werden. 

Zulassungsver-
zicht zum Ende 
des Quartals

Praxissitz als Planungsbereich
Berlin-Bundeshauptstadt

Kennziffer

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Tempelhof-Schöneberg 
(Schöneberg)

287/10/16 
Neurochir.

IV/2016 FA f. Neurochirurgie 
(üBAG)

Pankow (Pankow) 288/10/16 
Neurochir.

baldmöglichst FA f. Orthopädie Neukölln 290/10/16 Orth.

baldmöglichst FA f. Radiologische 
Diagnostik (öBAG)

Neukölln 294/10/16 Rad.

IV/2016 FA f. Urologie (öBAG) Mitte (Mitte) 298/10/16 Uro.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag
IV/2016 Psychologischer 

Psychotherapeut
Reinickendorf 301/10/16 

PPTh.
Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag
I/2017 Psychologischer 

Psychotherapeut
Neukölln 309/10/16 

PPTh.
Achtung – Vertragsarztsitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Frauenheilkunde 

u. Geburtshilfe
Verwaltungsbezirke mit einem 
Versorgungsgrad von unter 110 % 
(Gyn.)

278/10/16 Gyn.

I/2017 FA f. Psychiatrie Treptow-Köpenick 286/10/16 Nerv.

I/2017 FA f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

299/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung in einem ande-
ren Verwaltungsbezirk
I/2017 FA f. Psychosomatische 

Medizin u. Psychothe-
rapie

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

300/10/16 Psy-
cho. Med. u. PT

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem vollen Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
IV/2016 Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

310/10/16 
KJTh

Achtung – Vertragspsychotherapeutensitz mit einem halben Versorgungsauftrag zur Fortführung 
in einem anderen Verwaltungsbezirk
baldmöglichst Psychologischer 

 Psychotherapeut
Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

302/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Reinickendorf, Spandau, Neu-
kölln, Treptow-Köpenick, Mar-
zahn-Hellersdorf, Lichtenberg

303/10/16 
PPTh.

I/2017 Psychologischer 
 Psychotherapeut

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

304/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 
(üBAG)

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Spandau, Neukölln, Trep-
tow-Köpenick, Marzahn-Hellers-
dorf, Lichtenberg, Reinickendorf

305/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

306/10/16 
PPTh.

baldmöglichst Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

307/10/16 
PPTh.

IV/2016 Psychologischer 
 Psychotherapeut 

Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg

308/10/16 
PPTh.

öBAG = örtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis
üBAG = überörtliche Berufsausübungsgemeinschaftspraxis

MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum
BU = Beschäftigungsumfang

Fortsetzung von Seite A1465
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Kassenärztliche Vereinigung Berlin
Abteilung Qualitätssicherung 
z. Hd. Frau Bontke 
Masurenallee 6A
14057 Berlin

Bewerbungen, die unvollständig oder außerhalb der genannten Frist eingehen, können nicht berücksichtigt werden.

Freie Heilfürsorge – Krankenversichertenkarten für die Auszubildenden 
des mittleren Polizeivollzugsdienstes des Landes Berlin 

Ergänzungsvereinbarung zum Vertrag über die ärztliche 
Betreuung der heilfürsorgeberechtigten Angehörigen des 
Polizeivollzugsdienstes im Land Berlin, vom 3. November 
1983 sowie der Vertragsergänzung vom 14. Juni 1989, zur 
Einführung und Verwendung von Krankenversicherten-
karten für Auszubildende im mittleren Polizeivollzugs-
dienst des Landes Berlin
vom 15.06.2017 und 26.06.2017.

Diese Ergänzungsvereinbarung zwischen der KV Berlin 
und dem Land Berlin, vertreten durch „Der Polizeiprä-
sident in Berlin – Serviceeinheiten Finanzen“, regelt die 
Einführung und Verwendung einer Krankenversicherten-
karte für die Auszubildenden des mittleren Polizeivoll-
zugsdienstes. 

Die Vereinbarung ist mit Wirkung zum 01.04.2017 in Kraft 
getreten.

Die Krankenversichertenkarten für die Auszubildenden 
des mittleren Polizeivollzugsdienstes ersetzen den Kos-

tenübernahmeschein. Sowohl die Krankenbehandlung als 
auch die Dienstunfälle der Anspruchsberechtigten sind 
jetzt über die VKNR 72872 (Heilfürsorge Polizei Berlin) 
abzurechnen. 

Auszubildende des letzten Lehrjahres erhalten keine 
Krankenversichertenkarte und sind weiterhin durch Vorla-
ge eines Kostenübernahmescheins anspruchsberechtigt. 
Die Abrechnung des Dienstunfalls erfolgt hier weiterhin 
getrennt von der Abrechnung der Krankenbehandlung.

Der vollständige Vertragstext ist auf der Internetseite der 
KV Berlin (www.kvberlin.de) unter
Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge > Freie Heil-
fürsorge veröffentlicht.

07/08/17



KV-Blatt  08.201754 Termine/Veranstaltungen

Anzeigen

Psychosomatische
Grundversorgung

Kompaktkurs (80 Std)
an zwei Wochenenden (50 Std)

Balint intensiv: ein 1/2 Jahr, 
1 x pro Monat (30 Std)

Alle Kurse werden ÄK-zertifiziert.

Tel. 030-3116204-70, Fax -71
Infos zur Anmeldung:

www.ipg-gesundheit.de

Fortlaufende Veranstaltungen

Anzeigen

Psychosomatische Grundversorgung:
12. bis 17. August 2017 (64 Punkte)
Balint-Intensiv-Sonntage:
06. August, 24. September (je 14 Punkte)
Autogenes Training Oberstufe:
25. und 26. November 2017 (20 Punkte)
Hypnose Aufbaukurs: 
09. und 10. Dezember 2017 (20 Punkte)
Anmeldung: www.die-fortbilder.de
Infos bei Kerstin Sawade, 030 308836-15
Leitung: Dr. Dr. Sebastian Schildbach.

Seminarangebot Dr. med. Birgit Hanke
„Immer nur reden?“ (19 CME-Punkte)
Körper- und erlebnisorientierte
Interventionen in der Psychotherapie.
Modul 3: 09. / 10. September 2017
Balint am Mittwoch, 18:30-21:30 Uhr: 
09. August, 23. August, 13. September, 
27. September, ... (je 5 CME / 2 DST)
Anmeldung: www.birgithanke.de
Auskünfte: 030 850767-44

Samstag, 23. September

6. Fortbildungskongress der Ärzte-
kammer Berlin in Kooperation mit der 
Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft

„Preventing overdiagnosis – Ist ‚maxi-
male‘ Medizin optimal?“
•	 „sauberes Wissen“ zu „preventing 

overdiagnosis“ vermitteln und einen 
fundierten Einstieg in das komplexe 
Thema anbieten

•	 die aktuelle Entwicklung beleuchten 
und Ärzten Tipps und Techniken mit 
auf den Weg geben, mit denen sie 
Mechanismen, die zu Überdiagnose 
führen, durchschauen und vermeiden 
können

22.-24. September und  
3.-5. November

Weiterbildung in psychodynamischer 
Gruppenpsychotherapie, Beginn jeder-
zeit möglich. Theoriewochenenden: 
22.-24. September und  3.-5. November 
(24 Dst.), Zertifizierung beantragt. 
Weitere Informationen: www.dapberlin.
de, Auskunft: dapberlin@t-online.de, 
030-3132698.

•	 die Souveränität der Ärzte stärken, 
sich auf ihre Kernkompetenzen zu 
besinnen und gemeinsam mit dem 
Patienten Entscheidungen zu fällen, 
die diesem einzelnen Patienten am 
meisten nützen

•	 Ärzte befähigen, durch angemesse-
ne gemeinsame Entscheidungen zu 
einem besseren Arzt-Patienten- 
Verhältnis zu kommen

Die Medizin ist heute leistungsfähiger 
als jemals zuvor. Umso drängender 
stellt sich die Frage, ob alles diagnos-
tisch und therapeutisch Machbare auch 
für den einzelnen Patienten sinnvoll 
und wünschenswert ist. Der Kongress 
will unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten die Frage beleuchten, wie Ärzte 
gemeinsam mit ihren Patienten zu 
Entscheidungen kommen, die zu einer 
optimalen, individuellen Behandlungs-
qualität führen. CME-Anerkennung: 10 
Punkte. Uhrzeit: 09.00 – 17.00 Uhr. Ort: 
Ärztekammer Berlin, Friedrichstraße 16, 
10969 Berlin. Weitere Informationen un-
ter https://www.aekb.de/fb-kongress2017, 
Anmeldung unter fortbildungskongress@
aekb.de.

Anzeige

Frauenarztpraxis in Kreuzberg (voller KV Sitz)  zum II. Quartal 
2018 altershalber abzugeben. 
Top Lage. 200 qm Räume, geeignet für Kooperation mit Hebamme und Psychothe-
rapeuten. Enormes Potential für geburtshilflich interessierte Kolleginnen/Kollegen bei 
größtenteils jungem Patientenstamm. Kreuzberg hat  die höchste Anzahl von Schwan-
gerschaften und Geburten in ganz Berlin, dagegen im Vergleich mit anderen Stadt- 
bezirken  eine relativ geringe Anzahl von niedergelassenen Frauenärzten. Chiffre: 7815
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Immobilien-Angebote

Immobilien-Gesuche

Praxis-Abgabe

Anzeigen

Schöner, 25m2 großer Raum in psych-
iatrisch/psychotherapeutischer Praxis 
im Friedrichshain, U/S-Bahn nah, 
barrierefrei ab 01.08.17 zu vermieten. 
01773763763

Prenzl. Berg: Schöner Raum in Psycho-
therapiepraxis ab 8/2017 zu vermieten. 
0163-5556524

Ärztehaus Karlshorst I A-Lage,  
Behindertengerecht. 106m² ab 01.10 frei.  
vv@vvimmo.de

IVF Zentrum in zentraler City Lage 
bietet Lichtdurchflutete Fläche 2oom2 
zum Ausbau mit separatem Eingang. 
Zugang- und Mitbenutzung des OP und 
IVF Labors. Ideal z.B. für IVF Spezialis-
ten oder Urologen/Andrologen, die be-
stehende Infrastruktur nutzen möchten.
E-Mail: peet@fertilitaet.de

Schöner ruhiger Therapieraum (Nähe 
S1, Friedenau, EG, Stuck, möbliert) an 
Kollegin zu vermieten. U. Kornfeld  
Tel. 0160 97503340.

PPT su. Praxisräume zum Kauf (1-6 Zi.) 
im Südwesten Berlins  01731900905

Neukölln: Psychologischer Psychothera-
peut (VT) sucht Praxisraum Gerne Nähe 
S-Bahnring oder Nordneukölln.  
0176 60994697

Psychologischer Psychotherapeut (TP) 
sucht Praxisräume in Spandau zur Miete 
Mobil: 0162 / 2494622

Schöneberg: Psychoanalytikerin sucht 
Praxisraum. 030 98 29 53 92

Ertragsstarke Hausarztpraxis im  
Südosten Berlins abzugeben.  
Kontakt: A. Droll, Tel. 0163 2539813

	 Moderne Frauenarztpraxis in Nord- 
	 berlin abzugeben an freundliche  
	 Kollegin. Chiffre: 7802

Gynäkologische Praxis im Nordwesten 
Berlins ab 1.1.2018 abzugeben.
Chiffre: 7807

Gynäkologische Einzelpraxis mit voller 
Zulassung in Berlin, verkehrsgünstige 
Lage, 01/2018 abzugeben.
Chiffre: 7805

FA Psychosomatische Medizin
Sofortabgabe in Charlottenburg 
0152 55321191

Moderne EP Allg.medizin - Berlin Ost, 
Ärztehaus, stark. prosp. Umfeld,  
abzugeben. meinepraxis@gmx.info

Nervenarztsitz in Berlin zu verkaufen
Chiffre: 7814

1/2 Sitz einer psychotherapeutischen 
Praxis (VT) in Schöneberg an einen 
Nachfolger(in) für einen unterversorg-
ten Bezirk. Chiffre: 7813

Halber Sitz einer Psychotherapeutischen 
Praxis (TP) in Schöneberg/Berlin an  
eine(n) Nachfolger/in in einem unter-
versorgten Berliner Bezirk zu verkaufen.
Chiffre: 7812

Augenheilkunde: Einzelpraxis in 09456 
Annaberg-Buchholz, Sitz zur KV 
Sachsen. Tel. 03733-23494

Nachfolger /-in  f. grosse, gutgehende 
Hausarztpraxis (Internist) in Praxis- 
gemeinschaft in Berlin-Rudow für Ende 
2017 gesucht. Chiffre: 7816

Hausarzt-Arztsitz (Internist) im  
Zulassungsbereich Berlin-Neukölln  
zum 01.01.18 abzugeben. Chiffre: 7817

Praxis-Tausch

Psychotherapie (PP)
Suche: Halben oder ganzen
KV-Sitz in Berlin
Biete: Halben KV-Sitz in
Frankfurt am Main
Chiffre: 7809

Praxis-Übernahme

MVZ sucht Kassensitze. 
Psychiatrie oder Psychotherapie 
in Wilmersdorf/Charlottenburg. 
Tel.: 030/311620474 / 
Mobil: 0163-8631122

Psychotherapeutin sucht 1/2 Praxis-
sitz (ÄP/PP) über Verzichtsmodell in 
Steglitz/Zehlendorf  
E-Mail: agadaz@agadaz.de

	 Psychotherapeutin (VT, Gestalt,  
	 Schema) sucht 1/2 Kassensitz in 
	 Zehlendorf, Appr. 99, Arzt Reg.  
	 2010, Tel. 030-74775569

Gesundheitskollektiv geko-berlin.de 
sucht 1/2 oder 1 Sitz Allg.Med, 
PsyTh u. Pädiatrie zu Ende 2018.
info@geko-berlin.de, 0176/78235458

Empathische, zuverlässige und kom-
petente Psychotherapeutin (VT) sucht 
Jobsharing mit Option auf Übernahme 
eines halben Kassensitzes. Gerne über-
nehme ich dabei auch verwaltungstech-
nische u organisatorische Aufgaben. Ich 
verfüge über vielfältige Berufserfahrung 
im ambulanten und klinischen Bereich. 
015257427922. Chiffre: 7806
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Facharzt/-ärztin  gesucht in MVZ in 
Lichterfelde-Ost ab Jan. 2017, ggf. spä-
ter Teilzeit, im Bereich Psychiatrie/Psy-
chotherapie. Tel. 030 - 76 89 60 31 oder 
praxis@mvz-lio-berlin.de

Mitarbeitende/r Berufskollege/in in 
TZ für Augenarztpraxis in Berlin-Char-
lottenburg gesucht. Chiffre 0147

Schmerztherapie-Praxis in zentraler 
Lage sucht FÄ/FA für Allgemeinmedi-
zin/Innere Medizin – Zusatzbezeich-
nung Akupunktur und/oder Spezi-
elle Schmerztherapie erwünscht – zur 
Anstellung in Vollzeit, gerne ab sofort 
oder später. Sie freuen sich auf eine 
modern eingerichtete Praxis, nette 
Kollegen, geregelte Arbeitszeiten, 
überdurchschnittliche Vergütung und 
Möglichkeiten zur Fort- und Weiter-
bildung. Wir freuen uns auf Sie. Für 
nähere Informationen wenden Sie 
sich bitte an info@scb-mitte.de oder 
0172 - 32 32 120

FA/FÄ Allgemeinmedizin im Süden 
Berlins zur Anstellung gesucht, mit 
Interesse an Botox/Hyaluron – junge 
moderne Praxis. Tel.: 0179 - 753 70 12

Suche zum 01.01.17 Hausarzt/-ärztin 
zur Anstellung, Hellersdorf, Nähe U Bhf 
Kaulsdorf Nord. Tel. 0163 - 157 69 86, 
mischrei@gmail.com

Suche für meine Praxis einen Psycho-
logische/n Psychotherapeuten (VT) für 
eine Vollzeitstelle in Kreuzberg. Mind. 
5 Jahre Appobation erforderlich. Freue 
mich auf Ihre Bewerbung:  
c.nitsche@o2online.de

FA/FÄ Gynäkologie zur Anstellung 
ab 1.1.2017 für 15-20 Std./Woche 
gesucht. info@praxis-hirsch.de,  
www.praxis-hirsch-kiewski.de

Stellen-Gesuche

Erfahrener Endoskopiker, Facharzt für 
Gastroenterologie, sucht Anstellung in 
Praxis ggf. mit späterer Kooperation 
bzw. Praxisübernahme,  
Email: gastro-berlin@gmx.de

Erfahrene Internistin und Pneumologin, 
OÄ in ungekündigter Stellung,
sucht neues Aufgabengebiet im ambu-
lanten/niedergelassenen Bereich.
E-Mail: pneumo-berlin@t-online.de

Börse-Verkäufe

S-KLASSE AUTOKLAV
EUROKLAV 23VS (Fa. MELAG) umstän-

So schreiben Sie auf eine Chiffre-Anzeige im KV-Blatt:
Bitte schicken Sie Ihre Antwort auf eine Chiffre-Anzeige in einem verschlossenen 
Umschlag mit Ihren Absender angaben an die folgende Anschrift:

Quintessenz Verlags-GmbH, Anzeigenverwaltung KV-Blatt Berlin
Chiffre XXXX, Ifenpfad 2–4, 12107 Berlin

oder alternativ per E-Mail an tschmidt@quintessenz.de

Ihre direkte Antwort an unsere  Quintessenz Verlags-GmbH  garantiert eine 
schnelle Weitergabe Ihrer Post an den Adressaten.

Für eine Hausarztpraxis
in Berlin-Schöneberg

suchen wir einen
angestellten Facharzt (m/w)

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Beratung für Mediziner
René Deutschmann
Greifenhagenerstr. 62
10437 Berlin
Telefon: 030 / 43 73 41 60
Fax: 030 / 43 73 41 61
Email: info@bfmberlin.de
Internet: www.bfmberlin.de

dehalber zu verkaufen. Neupreis in 
2/2015 € 4.940,-.
Für nur € 2.500,- nebst Zubehör.  
E-Mail: dialysepraxis@t-online.de

Komplettes Inventar einer Hausarztpra-
xis ab 02.01.17 wegen Praxisschließung 
kostengünstig abzugeben. Kontakt: 
Fon: 532 32 10; mobil: 0171 / 676 06 26; 
horstbytel@gmail.com

Sonstiges

Suche med. Geräte für den Eins. in 
Afrika. Tel. 0163 / 266 00 05

Entsorge kostenlos Med. Geräte. Tel.: 
0172 / 319 47 07, Fax: 030 / 31 01 33 65

Anzeige
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Für eine Frauenarztpraxis 
in Berlin

suchen wir einen 
Nachfolger (m/w)

Anzeige

Kontakte-Kooperationen

Radiologe/in mit KV-Zulassung/ 
Praxisübernahme für moderne Rad.  
GP in Berlin-Lichtenberg gesucht.  
Chiffre: 7801

Kollege/in mit eigenem KV-Sitz für wun-
derbare Räume in hausärztlicher Praxis 
in Friedenau gesucht. 0177/4793129

	 Hausarztpraxis zur Übernahme 	  
	 oder zum Einstieg von Fachärztin für 	 
	 Allgemeinmedizin gesucht (bevorzugt  
	 Steglitz-Zehlendorf, Charlotten- 
	 burg-Wilmersdorf, Tempelhof- 
	 Schöneberg) 
	 E-Mail: praxisgesuch2017@gmail.com

Suchen dringend Kinderärztlichen Sitz 
zur Übernahme. Chiffre: 7808

Suche KV-Sitz (ggf. auch nur 1/2-
Sitz) für Allgemeinmedizin im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf. Tel.: +49 1732085480

Zwei Fachärztinnen für Allgemein-
medizin suchen für sich selbst 
Einzel- oder Doppelpraxis in Berlin 
und Umgebung zur Übernahme.
Email: praxissuche2017@gmx.net

Halber ärztl. PT-Sitz (TP) o. Allgemein-
medizin gesucht in Mitte/Pankow 
Tel 0178-1802897

Psycholog. Psychotherapeutin (VT), 
Approb. 2013, sucht 1/2 Sitz zum Kauf 
nach Jobsharing. Chiffre: 7811

	 Engagierter Psychotherapeut (VT), 	  
	 47 Jahre/m  
	 sucht Anstellung zum Jobsharing  
	 mit Option auf Praxisübernahme in  
	 Berlin-Mitte. Flexibler Stundenumfang  
	 im Zeitraum der nächsten 3-5 Jahre,  
	 dadurch ist ein variabler Übergang in  
	 den Ruhestand möglich. 
	 Biete überdurchschnittlichen Kauf- 
	 preis. Tel.01634118000

Orthopäde/Unfallchirurg, D-Arzt,  
Handchirurg mit voller KV-Zulassung 
sucht eine Kooperation in Berlin-Ost.
Chiffre: 7810

Benötigen Sie Entlastung?
Erfahr. Schnittbildradiologin
bietet Mitarbeit. Kontakt:
kernspin@gmx.de o.
0178 - 1113465
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So schreiben Sie auf eine Chiffre-Anzeige im KV-Blatt:
Bitte schicken Sie Ihre Antwort auf eine Chiffre-Anzeige in einem verschlossenen 
Umschlag mit Ihren Absenderangaben an die folgende Anschrift:

finanzpark AG menthamedia, Margot Habjan,
Chiffre XXXX, Kolpingweg 4, 61231 Bad Nauheim

oder alternativ per E-Mail an chiffre@menthamedia.de

Ihre direkte Antwort an unsere Anzeigenverwaltung, die finanzpark AG,  
garantiert eine schnelle Weitergabe Ihrer Post an den Adressaten.

Kontakte-Vertretungen

Stellen-Angebote

Praxisvertreter FA/FÄ Augenheilkunde 
für 01-07/2018 halbtags in Berlin-Mitte 
gesucht. 
email: augenarztberlin@web.de

Hausarztpraxis im Süden von Berlin 
sucht FA/FÄ für Allgemeinmedizin o. 
Innere Medizin zur Praxisvertretung 
ab sofort bis 12/17 cca. 12-15 Stunden 
wöchentlich. info@hausarzt-praxis.info

Fachärztin für Allgemeinmedizin über-
nimmt ab September Praxisvertretun-
gen in Berlin  und Umgebung.
E-Mail: allgemeinaerztin123@gmx.de

MVZ in Berlin-Charlottenburg sucht 
zum 01.01.2018 eine(n) Psychologische 
Psychotherapeutin(en) für eine Anstel-
lung in Teilzeit (25 Stunden). versor-
gungszentrum@web.de.
Chiffre: 7804

Facharzt (w/m) für Allgemeinmedizin 
für 20 Stunden in Kreuzberger 
Allgemeinmedizin-Praxis gesucht, 
späterer Einstieg möglich. 
praxis.kreuzberg@gmail.com

Praxis für Orthopädie/Unfallchirurgie 
in Köpenick sucht Assistenzarzt/ärztin 
in Weiterbildung Allgemeinmedizin 
oder Orthopädie/Unfallchirurgie ab 
01.08.2017. WB Ermächtigung f. 18 Mon. 
(Orthopädie/Unfallchirurgie) 
Tel: 01637998888.

Facharzt/-ärztin für Psychotherapie in 
unserem modernen MVZ in Berlin-Mitte 
gesucht. Zwingend erforderlich türki-
sche Sprachkenntnisse. Bewerbungen 
an: verwaltung@mvz-adiuvare.de

Kinderarzt/-ärztin gesucht für modernes 
MVZ in Berlin in TZ ab sofort. Bewerbun-
gen an: verwaltung@mvz-adiuvare.de

Facharzt für Neurologie w/m
Für unser modernes MVZ in Berlin-
Mitte suchen wir einen Facharzt für die 
Neurologie in TZ/VZ. Bewerbungen an: 
verwaltung@mvz-berlin-mitte.de

Facharzt für Hals, Nasen, Ohrenheil-
kunde w/m
Für unser modernes MVZ in Berlin-
Mitte suchen wir einen Facharzt für 
HNO in TZ/VZ. Vertragskonditionen 
sind verhandelbar. Bewerbungen an: 
verwaltung@mvz-berlin-mitte.de

Wir suchen ständig Nachfolger (m/w) für Arztpraxen in Berlin, wie z.B. aktuell für:

•	 Gynäkologische Praxis in Zehlendorf,
•	 Hausarztpraxen in Berlin Wilmersdorf, Berlin Prenzlauer Berg, Einstieg in BAG in Berlin Köpenick und
•	 Einstieg in bestehende Praxisgemeinschaft für physikalische und rehabilitative Medizin im Berliner Süden

Service Center Berlin 	 Tel.: 030 28093610		    Email: alexander.soergel@aerzte-finanz.de 
Alexander Sörgel		  Fax.: 030 280936122

Anzeige

Wir, die Physiotherapie Praxis Zehra 
Karabacak und Eren Akyol, suchen zur 
Verstärkung unseres Teams Masseure/
innen und Physiotherapeutinnen. Die 
Zusatzqualifikation der manuellen 
Lymphdraine und türkische Sprach-
kenntnisse sind von Vorteil, jedoch 
keine Bedingung. Bewerbungen an: 
verwaltung@mvz-adiuvare.de

MVZ sucht zum 1.01.2018 eine(n)  
Psychologische Psychotherapeutin(en) 
für eine Anstellung in Teilzeit (25 Stun-
den). Da wir überregional tätig sind, soll 
die Tätigkeit für unsere beiden Standorte 
Berlin (Charlottenburg) und Potsdam- 
Mittelmark (45 Min. Fahrzeit von Berlin) 
sein. Wir bieten eine selbstbestimmte 
ambulante Tätigkeit, eingebettet in ein 
multiprofessionelles Team und attrak- 
tive Konditionen. Chiffre: 7803

	 Schmerztherapie-Praxis in zentraler 
	 Lage sucht FÄ/FA für Allgemein- 
	 medizin/Innere Medizin - Zusatz- 
	 bezeichnung Akupunktur und/oder 
	 Spezielle Schmerztherapie erwünscht  
	 - zur Anstellung in Vollzeit, gerne  
	 ab sofort oder später. Sie freuen sich  
	 auf eine modern eingerichtete Praxis,  
	 nette Kollegen, geregelte Arbeitszeiten,  
	 überdurchschnittliche Vergütung und  
	 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbil- 
	 dung. Wir freuen uns auf Sie. Für  
	 nähere Informationen wenden Sie  
	 sich bitte an info@scb-mitte.de oder  
	 030-25297160.



www.praxisdesign-berlin.de

Wir machen Einrichtungen bezahlbar.
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Sonstiges

Anzeige

Suche med. Geräte für den Eins. in 
Afrika. Tel. 0172/3194707, medafrika
@gmx.de

Entsorge kostenlos Med. Geräte. 
Tel. 030/61094668, Fax: 030/31013365

Stellen-Gesuche

Allgemeinarzt & Psychotherapeut 
50+ su. PraxisMitarbeit
oder Job  u/o  Praxisraum/Wohnung  
01723912134

FÄ für Allgemeinmedizin übernimmt 
Praxisvertretung/Elternzeitvertretung. 
Email: praxisvertretung@gmx.de

Approbierte Psychotherapeutin (TfP), 39, 
mit Freude an der Arbeit und Interesse 
am kollegialen Austausch sucht Anstel-
lung in einer psychotherap. Praxis, die 
Gründung einer BAG oder Jobsharing. 
Kontakt: kw-psychotherapie@mail.de

	 FA/FÄ Allgemeinmedizin/Innere  
	 Medizin - hausärztliche Versorgung  
	 – schnellstmöglich zur Anstellung  
	 im jungen, aufstrebenden MVZ Berlin  
	 F’hain/L’berg - zentrale, verkehrsgüns- 
	 tige Lage - in VZ/TZ gesucht. Über- 
	 nahme/Einstieg möglich - große Ge- 
	 staltungsmöglichkeiten. Bewerbungen  
	 bitte an: MVZ-Berlin@hotmail.com

Sofortige Einstiegsmöglichkeit für 
Doppel-FA Neurologie/Psychiatrie, aber 
auch FA Neurologie & FA Psychiatrie 
in gut eingeführte nervenärztliche Ge-
meinschaftspraxis in Speyer. Attraktive 
Lage und Verdienstmöglichkeit durch 
Einbindung in Konsiliar-Tätigkeit 
und Stroke-Unit des Diakonissenstif-
tungs-Krankenhauses. Mailadresse für 
Interessenten:  
praxiseinstieg@nervenarzt-speyer.de

Suche zum 1.9.17 approb. 
ärztl. o. psychol. 
Psychoth./in TP o. VT
10 Std./Woche
Tel.: 0170-9094777 



Treuhand Hannover GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Berlin
Invalidenstraße 92 ·  10115 Berlin
Tel. 030 315947 –0 ·  Fax: 030 315947 –99
kanzlei.berlin@treuhand-hannover.de
www.treuhand-hannover.de

Durch die Spezialisierung auf die Beratung der Heilberufe bietet Ihnen 
die Treuhand Hannover ein ganzheitliches Fachwissen, wenn es um 
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